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Stadtbezirksrat 111 Wabe-Schunter außerhalb von Sitzungen zur Kenntnis 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift „Efeuweg“, GL 49 
Stadtgebiet Gemarkung Gliesmarode, Flur 2, Flurstücke 27/7 und 27/25 
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
„1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB und § 4 a (3) BauGB 

sowie der Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und sonstigen Stellen 
gem. § 4 (2) BauGB und gem. § 4 a (3) BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind ent-
sprechend den Vorschlägen der Verwaltung gem. den Anlagen 6 und 7 zu behandeln. 

2. Der Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift  „Efeuweg“, GL 49 wird in der während der 
Sitzung ausgehängten Fassung gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 

3. Die zugehörige Begründung wird beschlossen.“ 
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1 Planungsziel und Aufstellungsbeschluss 
 

Die bisherige Nutzung des Gebiets durch die Telekom wurde teilweise aufgegeben, die 
auf dem Grundstück befindlichen Gebäude stehen zum Teil leer. Ziel des Bebauungs-
plans ist es, das Gebiet in städtebaulich geordneter Weise zu revitalisieren und als 
Wohngebiet zu entwickeln. Deshalb fasste der Verwaltungsausschuss den Aufstellungs-
beschluss des Bebauungsplans am 25. August 2009 . Als Maßnahme für die Wieder-
nutzbarmachung von Flächen wird der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gem. § 13 a BauGB durchgeführt, deshalb sind Umweltprüfung und Umweltbe-
richt nicht erforderlich ebenso wenig wie die Verfahrensschritte der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB). 

 
2 Information der Öffentlichkeit gem. § 13 a (3 Zif fer 1) BauGB 
 

Da im Rahmen des beschleunigten Verfahrens keine frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB stattgefunden hat, wurde der Öffentlichkeit die Möglich-
keit gegeben, sich vom 27. August bis 11. September 2009 über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung zu informieren sowie sich zu der Planung zu äußern. 
Hiervon haben keine Bürgerinnen oder Bürger Gebrauch gemacht. 

 
3 Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Bel ange und sonstiger Stellen gem.  

§ 4 (2) BauGB 
 

Die Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und sonstigen Stellen gem. § 4 
(2) fand in der Zeit vom 23.09. bis 23.10.2010 statt. Die eingegangenen Stellungnahmen 
sind in der Anlage 6 aufgeführt. Sie enthalten keine Beiträge, die Auswirkungen auf den 
Bebauungsplan haben. 

 
4 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB  
 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB, die so genannte öffentliche Ausle-
gung, fand in der Zeit vom 25.04. bis 24.05.2011 statt. Die während dieser Zeit eingegan-
genen Stellungnahmen sind in der Anlage 7 aufgeführt und mit Stellungnahmen und Be-
schlussvorschlägen der Verwaltung versehen.  

 
5 Städtebaulicher Vertrag 
 

Die Herstellung der Erschließung des Grundstücks zur Realisierung des Wohngebiets ist 
im städtebaulichen Vertrag geregelt, der anhand einer Vorlage vom Verwaltungsaus-
schuss am 12.04.2011 beschlossen wurde. Mit Datum vom 12.05.2011 erlangte der städ-
tebauliche Vertrag Gültigkeit. 

 
6 Empfehlung 
 

Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen 6 und 7 aufgeführten Stellungnahmen den 
Vorschlägen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan mit 
Gestaltungsvorschrift „Efeuweg“, GL 49, als Satzung sowie die Begründung gem. den An-
lagen 1 bis 5 zu beschließen. 
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Folgende Anlagen sind Bestandteil der Vorlage: 
 
Anlage 1:  Übersichtskarte 
Anlage 2: Nutzungsbeispiel 
Anlage 3 a: Zeichnerische Festsetzungen 
Anlage 3 b: Planzeichenerklärung 
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Anlage 5: Begründung 
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 (2) BauGB 
Anlage 7: Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Sommer 
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Art der baulichen Nutzung


WA Allgemeines Wohngebiet


Bauweise


o offene Bauweise


Baugrenze


Stellung der baulichen Anlagen


Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung


Verkehrsflächen


Straßenverkehrsflächen


Bereiche ohne Ein- und
Ausfahrt


z.B. 0,8 Geschossflächenzahl (GFZ)


Grundflächenzahl (GRZ)


Art der baulichen Nutzung


Maß der baulichen Nutzung


Straßenbegrenzungslinie


Öffentliche Parkfläche


S Abfalltonnensammelplatz


Flächen und Anlagen der Versorgung


und Entsorgung


Fläche für Anpflanzung und
Erhaltung entsprechend
textlicher Festsetzung


Maßnahmen für Natur und Landschaft


Grünfläche


öffentlich


Spielplatz (öffentlich)


Grünflächen


0,4


II Zahl der Vollgeschosse
als Höchstgrenze


z.B.


z.B.


Planzeichenerklärungen
Zahlenangaben sind Beispiele


Sonstige Festsetzungen


Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
entsprechend textlicher Festsetzung


Grenze des Geltungsbereiches


Abgrenzung der Lärmpegelbereiche


Lärmschutzwall oder-wand


 303


117


18


Flurstücksgrenze


Gebäude (Gewerbe, Industrie, Verkehr)


öffentliche Gebäude, Gebäude
(Wohnen, Handel, Sport, Erholung)


Bestandsangaben


Flurstücksnummern


Hinweis auf textliche Festsetzung
1


s.t.F. VI


Hinweise


Maßangaben3,0


z.B. 2
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Verfahrensstand: Beteiligung der Behörden  gem. § 4 (2) BauGB 


Vorgelegt von:  Meißner Architekten BDA  
 Lessingplatz 7 


 38100 Braunschweig  
 


 Anlage 4 
 Stand: 13. September  2011 
 
 
 
 


Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift 
Efeuweg   GL 49 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
Allgemeine Wohngebiete WA  
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 


WA 2 sind gem. § 4 Abs. 2 BauNVO folgende 
Nutzungen zulässig: 


 
 Wohngebäude, 
 nicht störende Handwerksbetriebe, 
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 


gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 
2. Ausnahmsweise können zugelassen werden:  
 


 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
 Anlagen für Verwaltungen. 


 
3. Unzulässig sind: 
 


 Tankstellen 
 Läden, Gartenbaubetriebe und Schank- 


und Speisewirtschaften. 
 


Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets WA 2 sind 
gem. § 1 Abs. 10 BauNVO Änderungen, Nutzungs-
änderungen und Erneuerungen des vorhandenen 
Bürogebäudes und des Gebäudes der Telefonver-
mittlungsstelle ausnahmsweise zulässig, soweit 
hierdurch keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
auf die bestehende und die neu festgesetzte 
Wohnnutzung zu erwarten sind und die sonstigen 
Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten 
werden. 
 
II Höhe baulicher Anlagen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,  


WA 2 und WA 3 muss bei  Hauptgebäuden die 
Traufhöhe eine Höhe von mind. 6,0 m bis 
max. 8,0 m über dem Bezugspunkt einhalten. 
Hauptgebäude müssen eine Firsthöhe von 
mind. 8,0 m bis max. 13,5 m über dem Be-
zugspunkt einhalten. 
 
Bei Ausbildung eines Flachdaches bezieht 
sich die Festsetzung der Traufhöhe auf die 


Höhe der Attika des Geschosses unterhalb 
des Staffelgeschosses. 
 
Firsthöhe im Sinne dieser Festsetzungen ist 
die obere Begrenzungskante der Dachflächen. 
Traufhöhe im Sinne dieser Festsetzungen ist 
die Schnittlinie der Außenflächen von Außen-
wand und Dachhaut. 


 
2. Bezugspunkt für Höhenfestsetzungen ist die 


Höhenlage der nächstgelegenen öffentlichen 
Verkehrsfläche oder privaten Erschließung an 
dem Punkt der Straßenbegrenzungslinie, der 
der Mitte der straßenzugewandten Gebäude-
seite am nächsten liegt. 


 
3. Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugs-


punkt zur Mitte der erschließungsseitigen Ge-
bäudeseite, so ist die Normalhöhe um das 
Maß der natürlichen Steigung oder des Gefäl-
les zu verändern. 


 
III Überbaubare Grundstücksflächen 
 
1. Überschreitung von Baugrenzen 


 
In dem Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 
2 und WA 3 dürfen die Baugrenzen durch Ein-
gangsüberdachungen, Hauseingangstreppen, 
Kellerlichtschächte und Balkone um bis zu 
1,5 m, durch Terrassenüberdachungen um bis 
zu 2,0 m auf max. 50 % der jeweiligen Fassa-
denbreite überschritten werden.  
 


2. Nebenanlagen 
 


In dem allgemeinen Wohngebieten WA 1,  
WA 2 und WA 3 sind außerhalb der festge-
setzten überbaubaren Grundstücksflächen 
Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 
BauNVO nur wie folgt zulässig: 
 
 Briefkastenanlagen 
 Anlagen, die der Versorgung des Gebietes 


mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser 
sowie zur Ableitung von Abwasser dienen. 


 
 Mülltonnenstandplätze für das gesamte Gebiet 


sind nur auf der dafür festgesetzten Fläche im 
Einmündungsbereich der Planstraße A in den 
Efeuweg zulässig. 
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3. Werbeanlagen 
 


An der Zufahrt zum Plangebiet ist außerhalb 
der überbaubaren Fläche eine Sammelwerbe-
anlage mit einer Höhe von maximal 2,5 m und 
einer Breite von maximal 1,0 m zulässig. 


 
4. Garagen 
  


Längsseiten von Garagen, offene Garagen 
(Carports) und Stellplätzen müssen zu öffentli-
chen Flächen einen Abstand von mindestens  
3,0 m einhalten. Die Abstandsflächen sind 
einzugrünen. 


 
Garagen, offene Garagen (Carports) und 
Stellplätze müssen an ihrer Zufahrtsseite ei-
nen Abstand von mind. 5,0 m von der zugehö-
rigen Verkehrsfläche halten. 


 
Je Grundstück ist nur eine Ein- und Ausfahrt in 
einer Breite von maximal 4,0 m zulässig. Die 
Lage dieser Ein- und Ausfahrt ist im Beneh-
men mit dem Straßenausbaulastträger festzu-
legen. 
 


IV Grünordnung 
 
1. Begrünung öffentlicher Flächen: 
 
 In der Planstraße A sind insgesamt 3 min-


destens kleinkronige Laubbäume zu pflanzen. 
 
2. Begrünung privater Flächen 
 
 Innerhalb der Fläche mit Bindung für Bepflan-


zungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 
eine durchgängige Buchenhecke als Schnitt-
hecke mit einer Höhe von 1,8 – 2,0 m zu ent-
wickeln. Die innerhalb der Fläche befindlichen 
Buchengehölze bzw. –hecken sind dazu zu 
erhalten und Lücken im Bestand in gleicher Art 
zu ergänzen. 


 
Unterbrechungen der festgesetzten Fläche für 
Anpflanzungen durch erforderliche Grund-
stückszu- und –abfahrten sind bis zu einer 
Breite von 3,5 m je Grundstück zulässig. 
 
An den Grundstücken rechts und links der 
Einmündung der Planstraße A und beidseitig 
der Grundstückszu- und abfahrten ist in einem 
Abstand von 2,0 m eine sichtbehindernde Be-
pflanzung mit einer Höhe von über 0,8 m nicht 
zulässig. 
 


3. Ausführung der Begrünung auf öffentlichen 
Flächen: 


 
3.1 Für die anzupflanzenden Bäume auf öffentli-


chen Verkehrsflächen ist je Baum eine offene 
Vegetationsfläche von mindestens 2,0 m Brei-
te und mindestens 9 m² Fläche vorzusehen. 
Die Flächen sind dauerhaft zu begrünen und 
nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. 


 
3.2 Die anzupflanzenden Bäume sind als Hoch-


stämme mit einem  Mindeststammumfang  
(StU) von 20 bis 25 cm, gemessen in 1,00 m 
Höhe, zu pflanzen. 


 
3.3 Die Anpflanzungen sind fachgerecht auszufüh-


ren, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. 


 
3.4 Für alle öffentlichen Pflanzmaßnahmen ist im 


Anschluss an die Fertigstellungspflege eine 
zweijährige Entwicklungspflege durchzufüh-
ren. 


 
V Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 


Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
immissionsgesetzes  


 
1. Lärmschutzanlagen – aktiver Lärmschutz 


(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB) 
 
1.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der 


Zweckbestimmung „Spielplatz“ ist auf der fest-
gesetzten Fläche für Anlagen des Immissions-
schutzes „Lärmschutzanlage Höhe 2,0 m“ eine 
Lärmschutzanlage zu errichten, die aus einer 
Gabbione oder einer schallabsorbierenden 
Lärmschutzwand mit einer Gesamthöhe von 
2,0 m über dem Bezugspunkt besteht. 


  
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 wird auf der 


Fläche für Anlagen des Immissionsschutzes 
„Lärmschutzwand Höhe 2,0 m“ eine Lärm-
schutzanlage festgesetzt, die aus einer Lärm-
schutzwand östlich der gem. IV 2 festgesetz-
ten Buchenhecke besteht und eine Gesamt-
höhe von 2,0 m über dem Bezugspunkt auf-
weisen muss. 


 
Von dieser Festsetzung kann ausnahmsweise 
abgewichen werden, wenn durch ein Gutach-
ten im Einzelfall nachgewiesen wird, dass die 
Orientierungswerte für Allgemeine Wohnge-
biete der DIN 18005 im Bereich der betreffen-
den Außenwohnbereiche nicht überschritten 
werden. 
 


1.3 Bezugspunkt ist die Höhenlage des Flurstücks  
27/25 in der Mitte der westlichen Grund-
stücksgrenze. 
 


2. Baulicher und passiver Lärmschutz 
 


2.1 Innerhalb der festgesetzten Lärmpegelberei-
che ist von den nachfolgenden Außenlärmpe-
geln auszugehen: 


 
Lärmpegel- 


bereich 
maßgeblicher 


Außenlärmpegel 
II 
III 


56 bis 60 dB (A) 
61 bis 65 dB (A) 


 
2.2 Die Schalldämmmaße für Gebäudeaußenbau-


teile sind nach der DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ mittels geeigneter, nachvollziehba-
rer Bauvorlagen zugehörig zum Bauantrag/ 
zur Bauanzeige zu erbringen bzw. der Bau-
aufsichtsbehörde vorzulegen. 


 
2.3 Fenster schutzbedürftiger Räume, wie Schlaf- 


und Kinderzimmer an den der Querumer Stra-
ße zugewandten Gebäudeseiten, sind nur mit 
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen gem. 
VDI 2719 zulässig.  
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2.4 Von den Festsetzungen unter V 2.3 darf ganz 


oder teilweise abgewichen werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass der erforderliche 
Schallschutz auf andere Weise gewährleistet 
ist. Der Nachweis kann auf der Grundlage ei-
ner Einzelfallberechnung gem. VDI-Richtlinie 
2719 „Schalldämmung von Fenstern und de-
ren Zusatzeinrichtungen“ unter Berücksichti-
gung des Geschosses, der Grundrissorganisa-
tion und der Anordnung auf dem Baugrund-
stück erfolgen. 


 
VI Sonstige Festsetzungen 
 


 Mit Geh-, Fahr und Leitungsrecht zugunsten 
der Anlieger und der Ver- und Entsorgungs-
träger zu belastende Fläche. 
 


 Mit Leitungsrecht zugunsten der Telekom AG 
zu belastende Fläche. 


 
 
B Gestaltung 
 
gemäß §§ 56, 91, 97, 98 NBauO in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 
 
I Geltungsbereich 
 
Die Gestaltungsfestsetzungen gelten für den ge-
samten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Efeuweg“, GL 49. 
 
II Dächer 


 
1. Dachformen  


 
Für die Hauptgebäude sind nur Satteldächer 
und Flachdächer zulässig. 
 


1.1 Satteldächer sind nur wie folgt zulässig: 
 


 mit symmetrischer Neigung und glei-
chen Traufhöhen 


 mit zur Firstlinie parallel verlaufenden 
Trauflinien 


 Die Trauflinie ist ununterbrochen aus-
zuführen. 


 
Satteldach im Sinne dieser Festsetzung ist ein 
Dach, das von zwei Dachflächen mit gleicher 
Dachneigung, ohne Abwalmung, gemeinsa-
mem horizontalem First und rechtwinklig zum 
First stehenden Giebelflächen gebildet wird. 


 
1.2 Flachdächer sind nur wie folgt zulässig: 
  


 mit fassadenbündiger Attika und 
 als Gründach. 


 
2. Dachneigung 
 


Im allgemeinen Wohngebiet dürfen die Dach-
flächen der Hauptdächer von Hauptgebäuden 
nur folgende Neigungen haben: 
 bei Satteldächern 25° bis 45° 
 bei Flachdächern maximal 5°. 



 Die Dachflächen von Garagen und Carports 


dürfen nur als Flachdächer ausgebildet wer-
den mit einer Dachneigung von maximal 5°. 
 


3. Richtung der baulichen Anlagen 
 
Für die Stellung der Dächer und baulichen An-
lagen gilt die zeichnerisch festgesetzte First-
richtung. Geringfügige Abweichungen von 5° 
in beide Richtungen sind zulässig. 
 


4. Belichtung/ Solar- und Fotovoltaikanlagen 
innerhalb der Dachflächen 

Zur Belichtung des Dachraumes sind dachflä-
chengleiche Fenster zu verwenden. Dachgau-
ben, Zwerchgiebel und Dacheinschnitte sind 
unzulässig. Solar- und Fotovoltaikanlagen sind 
in oder auf die Dachflächen in gleicher Nei-
gung der Dachflächen zu installieren. 


 
5. Material und Farbe von Dacheindeckungen 


 
Für die geneigten Flächen der Dächer sind nur 
nicht glänzende und nicht glasierte Dachsteine 
oder -ziegel in den Farbtönen rot bis braun zu-
lässig. Dacheindeckungen aus  Zinkblech sind 
ebenfalls zulässig. 
 
Ausgenommen von den vorgenannten Fest-
setzungen II 1.bis II 5. sind die Dächer von 
Wintergärten, Terrassenüberdachungen, 
Dachflächen, die als Solar- oder 
Fotovoltaikanlagen ausgebildet werden, und  
Dachflächen von Gründächern. 


 
III Einfriedungen 


 
Einfriedungen entlang der öffentlichen Ver-
kehrsfläche der Planstraße A sind nur in Form 
einer Schnitthecke aus heimischen Gehölzen, 
wie z. B. Hainbuche ( Carpinus betulus), Rot-
buche (Fagus sylvatica), Weißdorn (Crataegus 
monogyna) bis zu einer Höhe von maximal  
1,2 m zulässig. 
 
Die Kombination mit einem gleichhohen Ma-
schendrahtzaun ist zulässig, wenn dieser auf 
der dem Grundstück zugewandten Seite der 
Gehölzpflanzung errichtet wird. 


 
IV Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 NBauO, 
wer eine Baumaßnahme durchführt oder durchfüh-
ren lässt, die nicht den Gestaltungsfestsetzungen 
entspricht. 
 
 
C Hinweise 
 
1. Das Gebiet befindet sich innerhalb der Zone  


III a des Wasserwerkes Bienroder Weg der 
Braunschweiger Versorgungs AG. Die Be-
stimmungen der „Verordnung über die Fest-
setzungen eines Wasserschutzgebietes für 
das Wasserwerk des Bienroder Weges der 
Braunschweiger Versorgungs-AG vom 
12. Oktober 1978“ sind zu beachten. Die Ver-
wendung von wassergefährdenden, aus-
wasch- und auslaugbaren Materialien zum 
Haus-, Straßen-, Wege- und Wasserbau (z. B. 
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Teer, manche Bitumina und Schlacken) ist 
gem. Verordnung über die Festsetzung eines 
Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk 
Bienroder Weg der Braunschweiger Versor-
gungs-AG vom 12. Oktober 1978 in den Zo-
nen I, II und IIIa verboten. Die Einrichtung von 
Erdwärmeanlagen ist der Unteren Wasserbe-
hörde der Stadt Braunschweig anzuzeigen. 
 


2. Im Plangebiet ist mit hohen Grundwasserstän-
den und Staunässe zu rechnen. Unterkellerte 
Gebäude sind mit einer wasserundurchlässi-
gen Wanne auszubilden. Maßnahmen zur 
Trockenhaltung der Baugruben sowie der Kel-
ler werden notwendig. Vor Planungs- und 
Baubeginn wird eine entsprechende Bau-
grunduntersuchung empfohlen. 


 
3. Im Bereich des Efeuweges befindet sich un-


mittelbar an das Plangebiet angrenzend eine 
Grundwassermessstelle, die nicht zerstört 
werden darf. 


 
4. Im gesamten Plangebiet muss mit Auffüllun-


gen oder kleinräumigen Bodenverunreinigun-
gen gerechnet werden. 


 
5. Nach Rückbau der Gebäude und Entsiegelung 


ist in Abstimmung mit der unteren Boden-
schutzbehörde die Fläche innerhalb des Gel-
tungsbereiches gemäß den Vorgaben der Bo-
denschutzverordnung zu untersuchen. Aus 
den beiden Tiefenbereichen 0 – 0,3 m und 0,3 
- 0,6 m sind Mischproben herzustellen und auf 
Schwermetalle und polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK) zu untersuchen. 
Bei Überschreitung der Prüfwerte der 
BBodSchV für Wohnbebauung ist der Bereich 
vor der weiteren Nutzung zu sanieren. 


 
6. Das Gebiet ist lärmvorbelastet. 


 
7. Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 


A V  „Festsetzungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen“ sind u.a. fol-
gende Grundlagen maßgeblich: 


 
 VDI-Richtlinie „Schalldämmung von Fens-


tern und deren Zusatzeinrichtungen“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin,1987  


 
 DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Her-


ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 1989. 


 
Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt 
Braunschweig eingesehen werden. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 17. August 2011 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanzV) 
 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
in der Fassung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830, zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2011 (BGBl. I S. 1474) und Art. 2 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475) 


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690) 


 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. Oktober 2010 (Nds. GVBI. S. 475) 


 


1.9 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 
 


in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert 
durch Art. 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 


 
Im Niedersächsischen Landesraumordungsprogramm 2008 (LROP) ist die 
Stadt Braunschweig - im oberzentralen Verbund mit den benachbarten Städ-
ten Wolfsburg und Salzgitter - als Oberzentrum der Region festgelegt. 
 
In der zeichnerischen Darstellung des RROP werden für den Geltungsbe-
reich keine besonderen Festlegungen getroffen. Das nordwestlich angren-
zende  Umfeld wird als Vorranggebiet „Erholung“ und die Querumer Straße 
als Vorranggebiet „Stadtbahn“ dargestellt. 
 
Damit stehen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht im 
Widerspruch zu den Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms 
und sind im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung an-
gepasst.  


 
2.2 Flächennutzungsplan  


 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Flächen-
nutzungsplan der Stadt Braunschweig in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. April 1978, zuletzt geändert am 27. August  2010. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Wohnbauflächen“ mit einem Richtwert GFZ 0,6 für das allgemeine Maß der 
baulichen Nutzung dar. Nördlich angrenzend an den Geltungsbereich werden 
gewerbliche Bauflächen dargestellt. 
 
Der nördliche Teil des Planbereichs liegt innerhalb des Bauschutzbereichs 
für den Luftverkehr. Hier sind Bauhöhen bis maximal 129,00 m über NN bzw. 
55,00 m über Niveau zulässig. Die Querumer Straße ist als Trasse für eine 
überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes können aus diesen Darstellungen 
entwickelt werden. 
 


2.3 Bebauungspläne 
 
Dieser Bebauungsplan liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Be-
bauungsplanes GL 8, der die beabsichtigte Entwicklung allerdings nicht zu-
lässt. Deshalb ist eine Änderung des Planungsrechts erforderlich. 
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3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Das ca. 1 ha große Grundstück Efeuweg 6 liegt im Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes GL 8 aus dem Jahr 1978, der für das 
Grundstück eine „Fläche für Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Post“ 
festsetzt. Eine Wohnbebauung ist demnach nicht zulässig.  
 
Nach der Privatisierung der Telekom gibt es für die Festsetzung „Fläche für 
Gemeinbedarf“ keinen Adressaten mehr. Im planungsrechtlichen Sinn ist die 
Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche an die Sicherung der Erfüllung einer 
öffentlichen Aufgabe geknüpft. Die Beschränkung der Nutzung des Grund-
stücks auf die in der Zweckbestimmung genannten Dienstleistungen ist aus 
heutiger Sicht städtebaulich nicht mehr begründbar.  
 
Die auf dem Grundstück befindlichen Immobilien der Telekom stehen z. T. 
bereits seit mehreren Jahren leer. Dies hat Anfang April 2009 einen Investor 
veranlasst, zu klären, ob für das Grundstück Efeuweg 6 eine Wohnbebauung 
in Kombination mit einer wohnverträglichen Nachnutzung einzelner Be-
standsgebäude zu realisieren sei. 


 
Auch die Stadt Braunschweig strebt an, dieses Grundstück einer dauerhaften 
Nachnutzung zuzuführen. Auf Grund der festgesetzten Gemeinbedarfsnut-
zung ist dieses jedoch nur in sehr beschränktem Umfang möglich. Daher un-
terstützt die Stadt Braunschweig grundsätzlich die Bestrebungen des Inves-
tors zur planerischen Umwidmung des Geländes. Zur Sicherstellung, dass 
der Stadt durch das Bebauungsplanverfahren keinerlei Kosten entstehen 
werden, ist vor Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
ein Planerkostenvertrag abgeschlossen worden. 
 


 
4 Umweltbelange 


 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne 
von § 13a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht vor, eine Gemeinbedarfsflä-
che als Allgemeines Wohngebiet mit der dafür notwendigen Erschließung 
dauerhaft festzusetzen. Es handelt sich somit um eine Maßnahme der Wie-
dernutzbarmachung von Flächen. Die durch die Festsetzungen mögliche zu-
lässige Grundfläche beträgt ca. 4.740 m². Andere Bebauungspläne, die in ei-
nem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 
werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, werden durch den Bebauungs-
plan nicht ermöglicht. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder 
Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar. Die Voraussetzungen für die An-
wendung des beschleunigten Verfahrens sind somit erfüllt. 
 
Im Verfahren nach § 13a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt 
und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffs-
regelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein na-
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turschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen. 
 


Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung 
 
Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die für den Raum vorlie-
genden Fachplanungen und Gutachten. 


 
Fachplanungen und Gutachten: 
 Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 
 Landschaftsrahmenplan, 1999 
 Umweltatlas (1998) 
 Schalltechnische Untersuchung, AMT 2010 
 Orientierende und ergänzende Untersuchung Boden und Bausubstanz, 


HARRESS, PICKEL CONSULT AG, 2005  
 Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das 


Wasserwerk Bienroder Weg der Braunschweiger Versorgungs AG, 1987 
 


Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rührung stehen, dargelegt. 


 
4.1 Boden 


Die Ergebnisse einer orientierenden und ergänzenden Untersuchung 
(HARRESS, PICKEL CONSULT AG, 2005) ergaben keine Hinweise auf 
nennenswerte Bodenverunreinigungen. Sämtliche vorliegenden Bodenanaly-
sen liegen nicht nur unterhalb der Prüfwerte der Bundes-Bodenschutzverord-
nung für eine gewerbliche Nutzung, sondern auch unterhalb der Prüfwerte für 
eine Wohnnutzung. Auch für die Parameter, für die in der Bundes-Boden-
schutzverordnung keine Prüfwerte definiert sind, wurde keine bedenkliche 
Konzentration detektiert. 
 
Da im gesamten Grundstücksbereich Auffüllungen mit einer möglicherweise 
inhomogenen Schadstoffverteilung zu erwarten sind, sollte nach Rückbau 
der Gebäude und Entsiegelung der Fläche der Bereich in sechs etwa gleich 
große Teilbereiche aufgeteilt werden, auf denen Bodenmischproben gemäß 
Bundes-Bodenschutzverordnung bis zu einer Tiefe von 0,6 m genommen 
und analysiert werden. Einzelheiten sind nach Rückbau und Entsiegelung vor 
Ort mit dem Gutachter abzustimmen. Bei Baumaßnahmen wird bei organo-
leptischen Auffälligkeiten empfohlen, anfallendes Aushubmaterial einer ab-
fallrechtlichen Prüfung zu unterziehen. 
 
Im Bereich des Efeuweges befindet sich unmittelbar angrenzend an das 
Plangebiet eine Grundwassermessstelle. Sie wird durch die vorgesehene 
Planung nicht berührt. 
 
Ein Verdacht auf Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg besteht nicht. Gefahren-
erforschungsmaßnahmen auf Kampfmittel sind nicht erforderlich. 
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Der Nutzungsbestand ist durch eine nahezu vollständige Versiegelung der 
Fläche innerhalb des Geltungsbereiches gekennzeichnet.  
 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und scho-
nend umgegangen werden. Gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sind die 
Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Mit 
einer Grundflächenzahl von 0,4 setzt der Bebauungsplan eine für die zukünf-
tige Nutzung angemessene Grundflächenzahl fest und bietet somit die 
Chance einer erheblichen Verbesserung der Bodenfunktion.  
 


4.2 Abfall 
Für die Bausubstanz ergab die o. g. Untersuchung einen Verdacht auf fest-
gebundenen Asphalt, Asbestzementprodukte, PCB, PAK, HSM (inkl. PCB 
und PCP), Formaldehyd und KMF. Aufgrund der vorliegenden Bindungsform 
der Schadstoffe oder der bestehenden geringen Exposition gegenüber Nut-
zern ist derzeit für diese Materialien keine Gefährdung hinsichtlich öffentlich-
rechtlicher Belange gegeben. Da die schwach gebundenen Asbestprodukte 
in die Dringlichkeitsstufe III für eine Asbestsanierung eingestuft wurden, ist 
spätestens nach Ablauf von 5 Jahren die Sanierungsdringlichkeit neu zu be-
werten. 
 
Gemäß den Empfehlungen der o.g. Untersuchung sollte der Rückbau der 
Gebäude gutachterlich begleitet werden und von einem sachkundigen Unter-
nehmen durchgeführt werden. Die bei dem Rückbau der Gebäude anfallen-
den Abfälle sowie alle weiteren Abfälle, die bei Maßnahmen im Planungsbe-
reich anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Gesetzgebung zu 
entsorgen.  
 


4.3 Wasser 
Das Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet Zone IIIa des Wasserwerks 
Bienroder Weg. Die Bestimmungen des § 4 der „Verordnung über die Fest-
setzungen eines Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk „Bienroder 
Weg“ sind zu beachten. 


 
4.4 Lärm 


Das Plangebiet wird mit Schallimmissionen durch Verkehrslärm der 
Querumer Straße, durch Gewerbelärm der nördlich angrenzenden Betriebe, 
durch Parkplatzgeräusche des öffentlichen Parkplatzes am Efeuweg und 
durch Lärm von dem westlich des Efeuwegs liegenden Bolzplatz belastet. 


 
Zur Beurteilung der Geräuschsituation wurde ein schalltechnisches Gutach-
ten (AMT Ingenieurgesellschaft, 2010) erstellt. Das Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Orientierungswerte gem. DIN 18005 für Allgemeine 
Wohngebiete innerhalb des Geltungsbereiches von bis zu  4 dB(A) am Tage 
und bis zu 3 dB(A) in der Nacht überschritten werden.  


 
Im Plangebiet ergeben sich Lärmpegelbereiche II bis III. Durch geeignete ak-
tive Lärmminderungsmaßnahmen(Schallschutzwand,  Gebäude- und Grund-
rissorientierung, Abschirmung) und/ oder passive Lärmminderungsmaßnah-
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men (Schallschutzfenster, Lüftungseinrichtungen) wird ein erhöhter Schall-
schutz gewährleistet  (s. Kapitel 5.8). 
 
Aufgrund der Geräuschimmissionen vom westlich des Gebietes gelegenen 
Spiel- und Bolzplatzes ergeben sich bei der entsprechenden Berechnungsart 
gem. Freizeitlärmrichtlinie  tagsüber Überschreitungen von bis zu 7 dB(A) . 
Durch die Festsetzung einer Lärmschutzwand am östlichen Rand  des Spiel- 
und Bolzplatzes sind Überschreitungen des schalltechnischen Orientie-
rungswertes von lediglich 1 dB zu erwarten. 
 
Wegen der zu erwartenden Maximalpegel durch die Nutzung der öffentlichen 
Parkplatzfläche im Nachtzeitraum wird zum Schutz der Gebäudefassaden 
mit zum Schlafen geeigneter Räume eine 2,0 m hohe Schallschutzwand 
festgesetzt. Zusätzlich kann eine lärmschützende Grundrissgestaltung vor-
gesehen werden, indem diese Räume auf der zur Geräuschquelle abge-
wandten Seite des Gebäudes angeordnet werden. 


 
Damit wird dem Gesundheitsschutz entsprochen. 
 


4.3 Schutzgut Stadt- und Landschaftsbild  
Der Planbereich besitzt keinen Bezug zum Landschaftsraum, ist aber über 
die Grünbereiche der Spielplätze und des Friedhofs mit dem Freiraumsystem 
der Wabe und Mittelriede vernetzt. 


 
4.4 Weitere Schutzgüter 


Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf weitere 
Schutzgüter vorbereitet. 
  


 
5 Begründung der Festsetzungen 
 
5.0 Städtebauliches Konzept 
 
 Das Plangebiet zeichnet sich durch eine günstige Lage zum Stadtkern 


Braunschweigs und zum Naherholungsgebiet Riddagshausen aus. In zweiter 
Reihe hinter der Bebauung an der  Querumer Straße gelegen, bietet sich die 
Chance, mit einem in der Erschließung eigenständigem Quartier die Entwick-
lung zum qualitätvollen Wohngebiet im weiteren Bereich um den früheren 
Bahnhof Braunschweig-Ost fortzuführen. 


 
Der Bebauungsplan sieht je nach Bebauungskonzept 15 Einfamilienhäuser 
oder 5 Mehrfamilienhäuser und 6 Einfamilienhäuser in Einzelhausbauweise 
vor, die in zeitlicher Abhängigkeit von der Aufgabe der Bestandsfunktion um-
gesetzt werden können. Damit sind nach Aufgabe der gewerblichen Nutzung 
insgesamt maximal 30 bis 40 Wohneinheiten. Die Erschließung der Grund-
stücke erfolgt vom Efeuweg direkt bzw. über eine von dieser Straße abge-
henden Stichstraße. Die Erschließung des Teilbereiches, dessen gewerbli-
che Nutzungen einen erweiterten Bestandsschutz gem. § 1 (10) BauNVO er-
halten, erfolgt entsprechend der zeichnerischen Festsetzungen zunächst 
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ebenfalls über diese Stichstraße. Nach Aufgabe der gewerblichen Nutzung 
können nach Abbruch der Bestandsgebäude die auf dieser Fläche entste-
henden Grundstücke zum Teil über einen kurzen privaten Stich erschlossen 
werden.  
 


5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Der gesamte Bereich des Plangebietes ist als „Allgemeines Wohngebiet“ 
festgesetzt. 
  
Dadurch wird ermöglicht, dass hier ein Bereich entsteht, der zwar ‚vorwie-
gend dem Wohnen’ dient, in welchem jedoch auch andere mit einer Wohn-
nutzung zu vereinbarende und verträgliche Nutzungen untergebracht werden 
können. Dabei handelt es sich um nicht störende Handwerksbetriebe sowie 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke, die gemäß § 4 BauNVO in allgemeinen Wohngebieten generell zu-
lässig sind.  
 
Anlagen für Verwaltungen sind, ebenso wie Betriebe des Beherbergungsge-
werbes und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, nur ausnahmsweise 
zulässig. Mit dieser Zulassung auch anderer Nutzungen soll eine gewisse mit 
der Wohnnutzung verträgliche Nutzungsmischung ermöglicht werden.  


 
Um Nutzungen zu verhindern, die die gewünschte städtebauliche Struktur 
des Gebietes gefährden und die Wohnqualität des näheren Umfeldes stören 
können, werden die gemäß § 4 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen 
„die der Versorgung dienenden Läden, Schank und Speisewirtschaften“ und 
die als Ausnahme vorgesehenen Nutzungen „Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen“ ausgeschlossen. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes ist 
dieser Ausschluss auch hinreichend begründet, da eine Erschließung insbe-
sondere für den ruhenden Verkehr für derartige Nutzungen kaum möglich ist 
und im weiteren Umfeld des Plangebietes ausreichend Standorte für derarti-
ge Betriebe bestehen. Der Ausschluss von Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften erfolgt aufgrund der zu erwartenden Störungen insbesondere in den 
Abendstunden. 


 
Neben den gem. § 4 Abs. 2 und 3 zulässigen Nutzungen wird durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes aus technischen und wirtschaftlichen 
Erwägungen auch die innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 gele-
genen Nutzungen nach § 1 Abs. 10 BauNVO in ihrem Bestand gesichert, die 
ansonsten durch die Festsetzung der Allgemeinen Wohngebiete unzulässig 
würde (Fremdkörperfestsetzung). Im Rahmen des erweiterten Bestands-
schutzes sind Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen der 
vorhandenen Gebäude nur insoweit zulässig, als dass sie mit den übrigen 
Festsetzungen der Art der baulichen Nutzung vereinbar sind und soweit hie-
raus keine schädlichen Umwelteinwirkungen auf die bestehende oder neu 
festgesetzte, benachbarte Wohnbebauung zu erwarten ist. Neben dem oh-
nehin bestehenden baurechtlichen Bestandsschutz sichern die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes die Möglichkeit, dass sich die vorhandenen Be-
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triebe nach Markterfordernis in angemessener Weise, entsprechend den 
technischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten, entfalten können. Der er-
weiterte Bestandsschutz impliziert aber auch die Nutzungsänderung eines 
vorhandenen gewerblich genutzten Gebäudes in ein ganz oder überwiegend 
genutztes Wohngebäude.  
 
Mit Aufgabe der bestehenden Nutzungen kann anschließend ein Wohngebiet 
entsprechend der getroffenen WA-Festsetzung entwickelt werden.  
 


5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 


5.2.1 Grundflächenzahl 
 
Für die Wohngebiete  WA 1 und WA 2 wird eine Grundflächenzahl von 0,4 
festgesetzt. Diese entspricht einer für die städtische Situation angemessenen 
Ausnutzungsmöglichkeit der Grundstücke mit den entsprechenden Spielräu-
men in der baulichen Gestaltung.  
 
Der Planteilbereich südlich der Planstraße A ist aufgrund des Zuschnitts in 
seiner Grundstücksnutzung beschränkt.  Um ein gestalterisch harmonisches 
Verhältnis von bebauter Fläche und der dem Wohnen zugeordnete Freifläche 
zu erzielen, wird für das Wohngebiet WA 3 eine Grundflächenzahl von 0,3 
festgesetzt. Mit den niedrigeren GFZ-Werten wird auch eine Anpassung an 
die Bebauungsdichte der benachbarten Bebauung an der Querumer Straße 
erreicht. 
 


5.2.2 Geschossflächenzahl GFZ 
 


Die Geschossflächenzahl in den Wohngebieten WA 1 und WA 2 beträgt 0,8. 
Diese entsprechen der geplanten Bebauung mit maximal zweigeschossigen 
Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern.  Die Geschossflächenzahl in 
dem Wohngebiet WA 3 beträgt 0,6. Auch hier ist eine bis zu zweigeschossi-
ge Bebauung möglich, allerdings soll durch die niedrigere Zahl in diesem 
Gebiet einer Einfamilienhausbebauung auf  ausreichend großen Parzellen 
der Vorrang eingeräumt werden. 


 
5.2.3  Zahl der Vollgeschosse 
 


Die Zahl der Vollgeschosse in den Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 be-
trägt zwei Vollgeschosse. Diese Festsetzung orientiert sich an der Wohnbe-
bauung in der direkten Nachbarschaft und entspricht der geplanten Art der 
baulichen Nutzung. 


 
5.2.4 Höhen baulicher Anlagen 


 
Im gesamten Baugebiet werden besondere Ansprüche an eine harmonische 
Höhenentwicklung der räumlich wirksamen Hauptbaukörper insbesondere 
gegenüber der überwiegend zweigeschossigen bebauten direkten Nachbar-
schaft gestellt. Die gestalterischen Spielräume für die bauliche Nutzung sol-
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len nicht zu stark beschränkt, aber doch so kanalisiert werden, dass zu star-
ke Abweichungen voneinander vermieden werden. In den „Allgemeinen 
Wohngebieten“ werden somit die Trauf- und Firsthöhen der geneigten Dä-
cher entsprechend der Umgebung festgesetzt. Durch diese Maßnahme ist in 
allen Fällen eine in ihrer Höhenentwicklung begrenzte zweigeschossige Be-
bauung für die Hauptbaukörper möglich. 


 
In den „Allgemeinen Wohngebieten“ sind in Grundfläche und Höhe den 
Hauptbaukörpern deutlich untergeordnete Nebenbaukörper zulässig. Diese 
dienen in erster Linie als Wohnflächenergänzung um die gewünschte klare 
und konzentrierte Bauform des Hauptbaukörpers nicht zu beeinträchtigen.  


 
5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 


 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über Baugrenzen definiert 
und sind so zugeschnitten, dass genügend Spielräume für die Bebauung der 
privaten Grundstücke gegeben sind, gleichzeitig jedoch die städtebaulichen 
Grundprinzipien gesichert werden. Um die gewünschte räumliche Zuordnung 
der baulichen Anlagen zu erzielen, umschreiben die Baugrenzen gegliederte 
Baufelder für die Grundstücke. 
 
Zu den öffentlichen Verkehrsflächen ist eine mindestens 3,0 m breite Vorgar-
tenzone einzuhalten. Die Bauweise ist, wie für die Struktur des Wohngebie-
tes üblich, als offen festgesetzt. 
 
Um eine insgesamt harmonische und ruhige Straßenraumgestaltung und die 
Durchgrünung der Bauflächen zu gewährleisten, dürfen nur folgende Neben-
anlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden: 
Briefkastenanlagen und Anlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elekt-
rizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen. 
 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen wird außerdem ein Abfall-
tonnensammelplatz, anfahrbar vom Efeuweg festgesetzt, da wegen des er-
weiterten Bestandsschutzes am Ende der Planstraße A eine Wendeanlage 
mit einem Durchmesser von 18 m vorgesehen ist, die nicht zum Wenden ei-
nes 3-achsigen Müllfahrzeugs geeignet ist.  
 


5.4  Werbeanlagen  
 
Um eine bessere Auffindbarkeit der im Plangebiet ansässigen gewerblichen 
Nutzungen zu ermöglichen, ist auch außerhalb der überbaubaren Flächen an 
der Zufahrt zum Plangebiet eine Sammelwerbeanlage zulässig. Um den 
Charakter des Allgemeinen Wohngebietes nicht wesentlich zu stören ist die 
Höhe dieser Anlage auf maximal 2,50 und die Breite auf max. 1,0 m be-
grenzt. 
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5.5 Stellplätze und Garagen sowie deren Zufahrten 
 


Stellplätze, Carports (offene Garagen) und Garagen müssen an ihrer Zu-
fahrtsseite einen Abstand von mindestens 5,0 m von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche und den privaten Erschließungsflächen halten. Durch den Ab-
stand von der öffentlichen Verkehrsfläche wird dafür Sorge getragen, dass 
ein Teil der notwendigen Rückstoßflächen auf privaten Grundstücksflächen 
liegt. Hierdurch wird die Verkehrssicherheit erhöht, da eine bessere Einseh-
barkeit in den öffentlichen Straßenraum ermöglicht wird. 


 
Abgesehen von der Abstandsregelung zur öffentlichen Verkehrsfläche auf 
der Zufahrtsseite werden in den  „Allgemeinen Wohngebieten“ außerhalb der 
Baugrenzen Stellplätze, Carports und Garagen nicht ausgeschlossen, so-
dass sie lediglich den Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung 
unterliegen, wobei an den Seitenwänden ein 3,0 m breiter Pflanzstreifen zu 
den öffentlichen Flächen einzuhalten ist. Dieser Streifen dient vor allem der 
optischen Abgrenzung des Gebietes gegenüber dem öffentlichen Straßen-
raum. 


 
5.6 Öffentliche Verkehrsflächen 


 
5.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 


 
Die Erschließung des geplanten Baugebietes erfolgt derzeit mit den Busli-
nien  433 und 443 über die in ca. 300 m Entfernung gelegene Bushaltestelle 
Efeuweg an der Querumer Straße. Außerdem sind die Stadtbahnhaltestelle 
Linie M 3 Querumer Straße an der Berliner Straße in Höhe der Einmündung 
der Querumer Straße in ca. 700 m Entfernung und die Bushaltestelle J.-
Fraunhofer-Straße der Linie M 13 an der Friedrich-Voigtländer-Straße in ca. 
600 m erreichbar. Damit ist das geplante Baugebiet sehr gut an das Netz des 
ÖPNV angeschlossen. 


 
5.6.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 


 
Das Baugebiet „Efeuweg“ wird von der Querumer Straße über die Ferdinand-
Spehr-Straße/ Efeuweg und die Planstraße A als Wohnweg mit Wendebe-
reich erschlossen.  
 
Für ca. 3 Grundstücke auf der Fläche der zunächst in ihrem Bestand gesi-
cherten gewerblichen Nutzung wird die Möglichkeit einer Erschließung über 
einen kurzen privaten Stich festgesetzt. 


 
5.7 Ver- und Entsorgung 


 
Nachdem aus Platzgründen die Wendemöglichkeit am Ende der Planstraße 
A lediglich für ein zweiachsiges Müllfahrzeug vorgesehen wird, ist ein ge-
meinsamer Mülltonnenstandplatz in räumlicher Zuordnung zu den privaten 
Grundstücken vorzusehen. Dieser wird im Einmündungsbereich der Plan-
straße A festgesetzt. Die Fläche ist zum benachbarten Grundstück und im 
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Blickbereich zu öffentlichen Verkehrsflächen, durch blickdichte Sichtschutz-
wände abzuschirmen und zu begrünen.  
 


5.8 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
 
Zur gestalterischen Integration des Baugebietes in die bebaute Umgebung 
und unter Beachtung der Belange von Natur und Landschaft werden in den 
„Allgemeinen Wohngebieten“ verschiedene grünordnerische Festsetzungen 
getroffen:  
 
Für die Gestaltung des Straßenraumes des Efeuweges spielt die die zzt. 
durch direkt an den Parkplatz grenzende Gebäude unterbrochene Buchen-
hecke und die im Nordosten vorhandenen Buchengehölze eine besondere 
Bedeutung. Die Gehölze und die Hecke sind mindestens als Schnitthecke mit 
einer Höhe von 1,8 – 2,0 m zu erhalten und zu ergänzen. Zu diesem Zweck 
ist ein durchgehend 2 m breiter Streifen von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
 
Um eine den gehobenen Ansprüchen des Baugebietes entsprechende Ge-
staltqualität des Straßenraumes zu erzielen, soll dieser durch Straßenbaum-
pflanzungen gegliedert werden. Die Bäume im Straßenraum wirken gestal-
tend und eingriffsmindernd. Sie ergänzen sich in ihrer Wirkung mit den An-
pflanzungen auf privaten Flächen.  
 
Um die Voraussetzungen für eine gute Entwicklung und langfristige Siche-
rung des Baumbestandes zu schaffen, wird die Mindestgröße der offenen 
Vegetationsfläche für die anzupflanzenden Bäume auf 9 qm festgesetzt. Die 
Vegetationsfläche muss dabei mindestens 2 m breit sein, damit sich ein guter 
Wurzelansatz ausbilden kann und eine hohe Standfestigkeit der Bäume ge-
währleistet ist. Die Baumscheiben sind mit bodendeckenden Sträuchern, 
Stauden oder Rasen zu begrünen. Die flächige Begrünung unterstützt die 
gestalterische und – im Straßenraum - die verkehrsberuhigende Wirkung. 
 
Die festgesetzten Pflanzqualitäten (Mindeststammumfänge) für anzupflan-
zende Bäume stellen einen Kompromiss zwischen zeitnaher Erreichung der 
gewünschten Wirkung und guter Anwuchsgarantie dar. Mit der zeitlichen 
Bindung für die Umsetzung der Anpflanzungen und sonstigen Begrünungs-
maßnahmen soll eine zu große zeitliche Spanne zwischen Vollzug des Ein-
griffs und Erreichen der ausgleichenden Wirkung verhindert werden. Mit der 
Verpflichtung zu einer zügigen Herstellung der öffentlichen Grünflächen und 
Anpflanzungen wird für die zukünftigen Bewohner des Baugebietes zeitnah 
ein attraktives Wohnumfeld gewährleistet. 
 


5.8 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
 
Das Plangebiet ist durch Lärmimmissionen aus verschiedenen Quellen lärm-
vorbelastet. Dies entspricht dem innerörtlichen Standort des Gebietes. 
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5.8.1 Verkehrslärm   
 


Aufgrund des Straßenverkehrslärms der Querumer Straße sind tagsüber Ge-
räuschimmissionen oberhalb des Orientierungswertes von 55 dB(A) zu er-
warten. Es treten dabei Überschreitungen von bis zu maximal 4 dB(A) im 2. 
Obergeschoss auf. Während der Nacht werden Geräuschimmissionen von 
bis zu 48 dB(A) prognostiziert. Der Orientierungswert für ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) wird damit um bis zu 3 dB(A) überschritten. 
 
In weiten Teilen des Geltungsbereichs ist tagsüber und auch nachts ein an-
gemessener Schutz vor Lärmbelästigungen gegeben. Mit Ausnahme des 1. 
und 2. Obergeschosses sind keine weiteren Schallschutzmaßnahmen zu 
prüfen. Auch für die Außenwohnbereiche ist innerhalb der Baugrenzen ein 
ausreichender Lärmschutz gewährleistet. Die Grenzwerte der 16. Bundes-
immissionsschutzverordnung (BImSchV) werden eingehalten. 


 
5.8.2 Gewerbelärm 
 


In dem nördlich anschließenden Gewerbegebiet befinden sich folgende 
Schallquellen, deren Relevanz für die angrenzend geplante Wohnbebauung 
geprüft wurde: 
Firma Herfurth und Engelke Förderanlagen GmbH, Betrieb zur Herstellung 
sowie Vertrieb von industriellen Förderanlagen. 
 
Gemäß Vorgabe aus dem  rechtsgültigen Bebauungsplan Baublock 33/1 a‘ 
GL 8 kann von einem immissionsrelevanten flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel (IFSP) von insgesamt LWA= 55,6 dB(A)/m² am Tag (6.00 –22.00 
Uhr) und LWA= 40,6 dB(A)/m² in der Nacht (22.00-6.00 Uhr) ausgegangen 
werden. Dieser IFSP wurden bei der schalltechnischen Untersuchung von 
AMT in Ansatz gebracht. 
 
Durch die prognostizierten gewerblichen Geräuschimmissionen werden im 
Plangebiet weder tags noch nachts die maßgeblichen Orientierungswerte der 
DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine 
Wohngebiete (WA)von 55dB(A)  tags und 40 dB(A) nachts überschritten. 
 


5.8.3  Spiel- und Bolzplatz 
 
Westlich des Efeuweges befindet sich ein Spiel- und Bolzplatz. Durch die 
Nutzung werden Geräuschimmissionen verursacht, die innerhalb des Plan-
gebietes wahrgenommen werden können. Während die Geräusche vom 
Spielplatz generell als sozialadäquat einzustufen sind, wird für die Benutzung 
des Bolzplatzes mit Fußballspielen und lautstarker Kommunikation bei Kin-
dern und Jugendlichen gemäß der Freizeitlärm-Richtlinie für Niedersachsen  
ein flächenbezogener Schallleistungspegel LWA  = 98 dB(A)/m² unterstellt. 
 
Dabei treten im Plangebiet tagsüber, unabhängig von der Geschosshöhe, 
Überschreitungen des Orientierungswertes bzw. des Immissionsrichtwertes 
gem. Freizeitlärmrichtlinie von bis zu  7 dB(A) auf. Von den Überschreitungen 
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ist ausschließlich eine Teilfläche innerhalb des westlichen Baufeldes  betrof-
fen. 
 
Zur Gewährleistung der schalltechnischen Anforderungen im Tagzeitraum 
wird die Errichtung einer quellnahen, ca. 2,0 m hohen Lärmschutzanlage am 
östlichen Rand des Spiel- und Bolzplatzes festgesetzt. Die aktive Schall-
schutzmaßnahme führt im Bereich der angrenzenden Baufelder zur Begren-
zung der Überschreitung des schalltechnischen Orientierungswertes bzw. 
des Immissionsrichtwertes laut Freizeitlärmrichtlinie Niedersachsen von 
1 dB(A), was nach schalltechnischen Gesichtspunkten als akzeptabel einzu-
stufen ist.  


 
5.8.4 Parkplatz 
 


Auf der Planungsebene werden die maximalen Schalldruckpegel LAF max 


durch das Türschlagen betrachtet. Nach den Vorgaben der Parkplatzlärm-
studie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ist ein horizontaler Min-
destabstand gegenüber einem „Allgemeinen Wohngebiet“ von 28 m einzu-
halten, um bei freier Schallausbreitung eine Unterschreitung des Maximalpe-
gelkriteriums während der Nacht zu gewährleisten. 


 
Der erforderliche Mindestabstand wird im Plangebiet, bezogen auf die Bau-
grenze des westlichen Baufeldes, nicht erreicht. Demgemäß wird östlich der 
festgesetzten Fläche für Anpflanzung und Erhaltung im Bereich des Park-
platzes eine 2,0 m hohe Schallschutzanlage als aktive Schallschutzmaß-
nahme auf der privaten Grundstücksfläche festgesetzt.  
 


5.8.5 Lärmpegelbereiche 
 


Unter Berücksichtigung von 3 Aufpunkthöhen (2 m, 5 m und 8 m) wurden im 
Rahmen der schalltechnischen Untersuchung Lärmpegelbereiche berechnet. 
Für 2,0 m Höhe werden an den Gebäudeaußenfassaden Außenlärmpegel 
von 47 dB(A) bis 58 dB(A) prognostiziert. In 5,0 m Höhe ergeben sich an den 
Gebäudefassaden maßgebliche Außenlärmpegel von 48 dB(A) bis 60 dB(A) 
entsprechend Lärmpegelbereich I bis II. Für das 2. Obergeschoss (8 m 
Höhe) werden Außenlärmpegel von 50 dB(A) bis 62 dB(A) berechnet, so 
dass sich maximal Lärmpegelbereich III ergibt. 
  
Um den erforderlichen Schallschutz sicherzustellen, werden für die betroffe-
nen schutzwürdigen Nutzungen aktive Schallschutzmaßnahmen wie z. B. 
Gebäude- und/ oder Grundrissorientierung als auch passive Schallschutz-
maßnahmen gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ festgesetzt. Im 
Hinblick auf Verkehrsimmissionen ergibt sich der sogenannte „maßgebliche 
Außenlärmpegel“ gemäß DIN 4109 aus dem berechneten Mittelungspegel 
tags zzgl. 3 dB(A). 
 
In dem Lärmpegelbereich I kann davon ausgegangen werden, dass der er-
forderliche Schallschutz mit üblichen Isolierverglasungen der Schallschutz-
klasse 2 erreicht wird. In Bereichen höherer Lärmbelastung ist der Auslegung 
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der Fassaden und Fenster besondere Beachtung zu geben. In Abhängigkeit 
von Fensterflächenanteil und Raumgeometrie werden Fenster der Schall-
schutzklassen 3 zum Einsatz kommen, die heute aufgrund bestehender 
Wärmeschutzrichtlinien aber ebenfalls als Standard zu bezeichnen sind. Da 
die Schalldämmung von Fenstern nur dann wirksam ist, wenn diese ge-
schlossen sind, muss die Lüftung von Aufenthaltsräumen bei Überschreitung 
der Orientierungswerte durch eine schalldämmende, eventuell fensterunab-
hängige Lüftungseinrichtung erfolgen. 
 
Sollte durch aktiven (baulichen) Schallschutz (Gebäude-/ Grundrissorientie-
rung, Abschirmung) eine Unterschreitung der Orientierungswerte nicht erzielt 
werden können, ist in den Gebäuden bei betroffenen Schlaf- und Kinderzim-
mern eine entsprechende Lüftungseinrichtung vorzusehen. 
 


5.8.6 Abwägung von aktiven und passiven Lärmschutzfestsetzungen  
 
In weiten Teilen des Plangebietes ist gewährleistet, dass während der Nacht 
und am Tag keine störenden Geräuschimmissionen im Sinne der DIN 18005 
auftreten. Neben einigen Teilflächen, die – wie oben beschrieben - durch 
nennenswerte Überschreitungen des Orientierungswertes gem. DIN 18005 
durch Straßenverkehrslärm betroffen sind, würden sich ohne Lärmschutzan-
lage durch Geräuschimmissionen aus der Nutzung des Bolzplatzes tagsüber 
Überschreitungen des Orientierungswertes gem. DIN 18005 von bis zu ma-
ximal 7 dB(A) ergeben. Aus den zu erwartenden Maximalpegeln der Park-
platzfläche würden sich im relevanten Nachtzeitraum Überschreitungen der 
maximal zulässigen Schalldruckpegel in einem Allgemeinen Wohngebiet er-
geben . 
 
Von der bestehenden Parkplatzfläche wird durch den Gutachter ein Mindest-
abstand von 28 m für die Gebäudefassaden von zum Schlafen geeigneter 
Räume oder eine quellnahe Lärmschutzwand empfohlen. Zur Gewährleis-
tung der schalltechnischen Anforderungen gegenüber dem bestehenden 
durch Vegetation und ohne Ballfanggitter ausgestatteten Bolzplatz empfiehlt 
dieser ein Abstandsmaß von ca. 42 m. Alternativ wird vom Schallgutachter 
empfohlen, quellnah eine Lärmschutzwand zu errichten.  
 
Die Umsetzung des Lärmschutzes durch die ermittelten Mindestabstände 
von Gebäudefassaden mit zum Schlafen geeigneten Räumen von den Emit-
tenten stößt jedoch auf Grenzen, was insbesondere in dem Gebot des § 1a 
Abs. 2 S. 1 BauGB, mit Grund und Boden sparsam umzugehen, zum Aus-
druck kommt. Die Freihaltung großer Teile des Geltungsbereiches wider-
spricht  der wünschenswerten  Nachverdichtung dieses Stadtgebietes als at-
traktives Wohngebiet und andere Maßnahmen der Innenentwicklung. Zudem 
ist es in dicht besiedelten Gebieten häufig nicht möglich, allein durch die 
Wahrung von Abständen zu vorhandenen Straßen schädliche Umwelteinwir-
kungen auf Wohngebiete zu vermeiden. 
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Durch die Festsetzung einer quellnahen Lärmschutzanlage im Bereich des 
Parkplatzes wird ermöglicht, dass der Mindestabstand der Bebauung vom 
Emittenten auf ca. 14 m reduziert werden kann. 
 
Die Festsetzung der Lärmschutzanlage am östlichen Rand des Spiel- und 
Bolzplatzes stellt eine wirksame Maßnahme dar, sodass im Bereich der Bau-
felder die Lärmbelastung entscheidend reduziert werden kann und die ver-
bleibenden Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes von 
bis zu 1 dB(A) nach schalltechnischen Gesichtspunkten als akzeptabel ein-
gestuft werden können. 


 
5.9 Sonstige Festsetzungen 


 
5.9.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 


 
Die öffentliche Erschließung des Baugebietes erfolgt über den Efeuweg und 
die Planstraße A als Wohnweg. Der Wendebereich dieses Wohnweges er-
schließt auch die Gebäude, die über den erweiterten Bestandsschutz in ihrer 
Nutzung gesichert sind. Mit Wegfall dieser Nutzungen und Abbruch der Ge-
bäude besteht die Möglichkeit, eine kleine Wohngruppe von ca. 5 Grund-
stückseinheiten im östlichen Teil des Geltungsbereiches herzustellen. Die 
Erschließung eines Teils dieser Grundstücke soll über ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht ausgehend von der Wendeanlage der Planstraße A erfolgen. 
Diese Art der Erschließung durch eine Gemeinschaftsfläche ist angesichts 
des überschaubar privaten Charakters der Situation städtebaulich vertretbar. 
Zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsträger werden auf diesen Flächen Lei-
tungsrechte gesichert.  
 
Für die im Rahmen einer Grunddienstbarkeit gesicherten Kabel und Lei-
tungsrechte der Deutschen Telekom AG von und zum bestehenden Technik-
gebäude werden im Bebauungsplan Leitungsrechte zu Gunsten des Versor-
gers festgesetzt. 


 
5.9.2 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 


 
Für die an den Parkplatz Efeuweg angrenzenden Flächen des Geltungsbe-
reiches wird ein Ein- und Ausfahrtsverbot festgesetzt. 


 
5.10 Weitere technische Infrastruktur 


 
Durch eine Erweiterung der vorhandenen Leitungsnetze kann das Neubau-
gebiet technisch ver- und entsorgt werden.  


Schmutz- und Niederschlagswasser 
Die Ableitung des Schmutz- und Regenwasser soll in das Kanalnetz über die 
Planstraße A in die Vorfluter im Efeuweg erfolgen. 
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Elektro- und Wasserversorgung und Telekommunikation 
Die Versorgung  soll vom Efeuweg über eine Netzerweiterung in der Plan-
straße A erfolgen. 


 
Gasversorgung 
Eine Anschlussmöglichkeit besteht über die Erweiterung des Versorgungs-
stutzens, der mit Leitungsrecht in der privaten Fläche in Verlängerung des 
Efeuweges gesichert ist.  
 


5.11 Gestaltungsvorschriften 
 


5.11.1 Geltungsbereich und Anlass 
 
Hauptziel der städtebaulichen Planung ist es, eine angemessene hochwerti-
ge und homogene Gestaltung des kleinen Baugebietes zu gewährleisten, 
sodass einerseits eine spezifische gestalterische Qualität zur Bildung einer 
Adresse stattfinden, andererseits sich das Gebiet auch gut in das gestalteri-
sche Umfeld integrieren kann. 


 
Neben den Festsetzungen des Bebauungsplans im Hinblick auf die Eingrü-
nung sind für das Erscheinungsbild des Baugebietes sowie die Eingliederung 
in die vorhandene Bebauung auch die Dachform und die Farbe der Dachde-
ckung von Bedeutung. Unter Wahrung der Grundsätze einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung bestehen im Rahmen dieser Bauvorschriften 
ausreichende Variationsmöglichkeiten, die den unterschiedlichen Gestal-
tungswünschen der Bauherren Rechnung tragen. 


 
5.11.2 Dächer 
 


a) Dachformen 
Um bei individueller Vielfalt ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen, sind 
gewisse gestalterische Festsetzungen für die Ausbildung von Satteldächern 
zu treffen. So sind gewisse maßliche Abhängigkeiten einzuhalten, wie die 
Festsetzung von Trauf- und Firsthöhen mit symmetrischer Neigung. Der First 
ist parallel zur Traufe auf einer Höhe anzuordnen. Die Trauflinie ist ununter-
brochen auszuführen. 


 
Dem Wunsch vieler Bauherren nach einem Gebäude mit Flachdach soll in 
diesem Baugebiet Rechnung getragen werden. Dies erscheint insoweit ver-
tretbar, als die gestalterischen Ansprüche an einheitliche Dachformen ange-
sichts einer eher introvertierten Lage in einem inhomogenen Umfeld moderat 
ausfallen können. Diese Dachform kann auch zugelassen werden, um bei 
Gebäuden, die sich aufgrund der Erschließungsrichtung nicht optimal zur 
Ausnutzung von Solarenergie ausrichten lassen, den möglichen Wirkungs-
grad von Solaranlagen nicht einzuschränken. Auf Flachdächern können die 
Solaranlagen frei angeordnet werden. Somit ist auch bei einer Gebäudestel-
lung parallel zur Straßenführung die Ausrichtung von Solaranlagen nach Sü-
den möglich. Die Zulässigkeit von Flachdächern ist allerdings an deren Be-
grünung gebunden. 
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Flachdächer sind als obere Abschlüsse der Baukörper mit fassadenbündiger 
Attika auszuführen. Flachgeneigte Dächer mit Dachüberstand sind nicht zu-
lässig. Die Festsetzung der Traufhöhe gilt bei Ausführung mit einem Flach-
dach für die Oberkante der Dachhaut. 


 
 b) Dachneigung  


Für die Zulässigkeit von Dachneigungen wird ein möglichst großer Rahmen 
gesetzt. So dürfen die Satteldächer Neigungen von 25º bis 45º aufweisen. 
Individuellen Wünschen im Rahmen der Festsetzung der maximalen Trauf- 
und Firsthöhen nach einem großen und ausbaufähigen oder einem kleinen 
Dachraum wird somit entsprochen.  
 
Da die umgebende Bebauung zum Teil höher ist, kann zumindest von den 
Dachgeschossen aus auf die neuen Dächer gesehen werden. Daher sind die 
Flachdächer mit extensiver Dachbegrünung auszuführen, um die Aufsicht 
auf Dachfolien oder schwarze Teerpappe zu verhindern. Die Dachneigung 
darf nur max. 5° betragen.  


 
c) Richtung der Dächer und baulichen Anlagen 
Um eine harmonische Dachlandschaft zu gewährleisten, wird die Stellung 
der baulichen Anlagen durch Festsetzung so geregelt, dass sie in einem 
orthogonalen Rhythmus stehen. Geringfügige Abweichungen bis maximal 5 
Grad sind möglich. 


 
d) Material und Farbe  
Auch nach einer guten Durchgrünung eines Wohngebietes bleiben die Sat-
teldächer sichtbar und tragen somit wesentlich zu dem Erscheinungsbild ei-
nes Baugebietes bei. In Anlehnung an die örtliche Farbgebung wird im ge-
samten Plangebiet eine Pfannendeckung in roten bis braunen Farbtönen 
festgesetzt. Der festgesetzte Farbfächer lässt einen ausreichend großen Ge-
staltungsspielraum zu. In der Region untypische hochglänzende Dachpfan-
nen werden ausgeschlossen.  
 
Ausgenommen von diesen Vorschriften sind Flächen für Solar- und 
Fotovoltaikanlagen sowie Dachflächen von Wintergärten und Kleingewächs-
häusern. 


 
e) Belichtung/ Solar- und Fotovoltaikanlagen innerhalb der Dachflächen 
Der einfache Typus des Satteldachhauses ist prägend für die Erscheinung 
des Baugebietes. In diesem Sinne ist es wichtig, die Prägnanz der Satteldä-
cher durch die Gestaltung zu definieren, deshalb ist auf jede Art von Gauben 
zu verzichten. 
 
Um das Erscheinungsbild der Dachflächen im Baugebiet aufeinander abzu-
stimmen, wird die Neigung von Solar-/ Fotovoltaikanlagen geregelt. Dadurch 
wird einer Zerstückelung der Dachflächen vorgebeugt, d. h. die Hauptdach-
form ist ortsbildprägend.  
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5.11.3 Einfriedungen 


 
Im Sinne eines homogenen Erscheinungsbildes sind als Einfriedungen ent-
lang öffentlicher Verkehrsflächen im Geltungsbereich nur Schnitthecken aus 
heimischen Laubgehölzen (Hainbuche, Rotbuche, Weißdorn) bis zu einer 
Höhe von 1,20 m zulässig. Die Kombination mit einem Maschendrahtzaun ist 
zulässig, wenn dieser auf der dem Grundstück zugewandten Seite der Hecke 
errichtet wird. 
Diese Festsetzung bewirkt ein einheitliches Straßenbild, ermöglicht Blickbe-
ziehungen zwischen privaten und öffentlichen Räumen und vermeidet das 
Entstehen einer Tunnelwirkung in der öffentlichen Straße.  
 
 


6 Gesamtabwä gung 
 


Mit den Planungen zum Bebauungsplan „Efeuweg“ soll eine Wiedernutzbar-
machung von gewerblich genutzten Flächen, die z.T. bereits seit Jahren un-
genutzt sind, ermöglicht werden. Das Plangebiet  in der Nähe der Kernstadt 
Braunschweigs mit einem attraktiven Umfeld ist gut geeignet für die Entwick-
lung eines Wohngebietes. Damit reagiert die Planung auf die anhaltend hohe 
Nachfrage nach zentrumsnahen Wohnungen und Baugrundstücken für Ein-
familienhäuser in den Stadtteilen Braunschweigs. Die Bebauung ist geeignet, 
eine nachhaltige Sicherung der vorhandenen privaten und öffentlichen Infra-
struktur- und der Versorgungsangebote zu unterstützen. 
 
Das festgesetzte Maß an Versiegelung ermöglicht ein durchgrüntes Wohn-
gebiet mit größeren Gartenflächen und eine siedlungstypische Wohnsituation 
bei geringer Versiegelung der Flächen.  
 
Der Beeinträchtigung durch Schallimmissionen aus Verkehrslärm der 
Querumer Straße kann durch passive Maßnahmen begegnet werden.  Durch 
quellnahe aktive Schallschutzanlagen (Gabione bzw. Lärmschutzwand) kön-
nen Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes  von  Im-
missionen aus der Nutzung des benachbarten Parkplatzes und des Spiel- 
und Bolzplatzes weitgehend vermieden werden. Mit der Stellung baulicher 
Anlagen und der Grundrissorganisation ist ggf. zusätzlich die Möglichkeit ge-
geben, städtebaulich unerwünschte Abstände der Bebauung von den Emit-
tenten zu vermeiden. 
  
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene 
Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. Insbe-
sondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbil-
dung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhan-
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dener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Pla-
nung miteinander gerecht abgewogen worden.  
 
 


7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 


Absolute Werte  
 
Plangebiet insgesamt  1,04 ha           100,00 %  
 
Nettobauland: 
 
Allgemeines Wohngebiet  0,89 ha             85,58 %  
 
Verkehrsflächen: 
 
Straßenverkehrsflächen           
davon Planstraße A  0,09 ha              8,65 % 
Efeuweg   0,03 ha              2,88 % 
 
Grünflächen:  
Spiel- und Bolzplatz  0,03 ha               2,88 % 
 
 


8 Wesentliche Auswirk ungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 


 
Für die Verwirklichung des Baugebietes sind Erschließungsmaßnahmen wie 
Erweiterung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen und der Bau 
der Erschließungsstraße erforderlich. 


 
8.2 Kosten und Finanzierung 


 
Das Baugebiet wird durch einen Investor entwickelt, der auch die Kosten für 
die aus dem Baugebiet begründeten Maßnahmen übernimmt. Der Stadt ent-
stehen daher keine weiteren Kosten.  
 
 


9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 
die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen nach §§ 45 ff BauGB sind für den Bebauungs-
plan nicht erforderlich. 
 
Der Investor hat die Neubauflächen erworben und wird diese privat vermark-
ten, wobei die Flächen für öffentliche Zwecke der Stadt Braunschweig kos-
ten- und lastenfrei übertragen werden.  
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10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, B eseitigung des Rechtsscheines 
unwirksamer Pläne 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes treten die Festset-
zungen des Bebauungsplanes GL 8 außer Kraft. 
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vor Baubeginn mit der Deutschen Tele-
kom AG, T- Com, Technische Infra-
struktur Niederlassung Nordwest, 
Ressort PTI 23, Friedrich- Seele- Stra-
ße 7, 38122 Braunschweig in Verbin-
dung zu setzen, damit alle erforderlichen 
Maßnahmen (Bauvorbereitung, Kabelbe-
stellung, Kabelverlegung usw.) rechtzeitig 
eingeleitet werden könne. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu ach-
ten, dass Beschädigungen an Telekom-
munikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle 
von Störungen) jederzeit der ungehinder-
te Zugang zu vorhandenen Telekommu-
nikationslinien möglich ist. Es ist deshalb 
erforderlich, daß die Bauausführenden 
über die zum  Zeitpunkt der Bauausfüh-
rung vorhandenen Telekommunikations-
linien der Deutschen Telekom AG, T- 
COM, Technische Infrastruktur Nieder-
lassung Nordwest, Ressort PTI 23, 
Friedrich- Seele- Straße 7, 38122 
Braunschweig über die Lage informie-
ren. Die Kabelschutzanweisung der 
Deutschen Telekom AG ist zu beachten. 
 
Anbei unsere derzeitige TK- Struktur in 
diesem Bereich.“ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 


 
 


Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträ-
ge, die Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan haben. 
 


Schreiben von  
BS|Netz, Taubenstraße 7, 38106 
Braunschweig 
vom 26. Oktober 2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


  


„Strom-, Gas- und Wasserversorgung 


 
Im Norden des Geltungsbereiches  befin-
det sich eine 20 KV Kundenstation mit 
entsprechenden Anschlussleitungen, so-
wie ein 0,4 KV Hausanschluss. Im südli-
chen Bereich des Flurstückes ist ein 
Wasserhausanschluss zur Haus-Nr. 6 
verlegt (siehe Planwerk). 
 
Für die Stilllegung der Anschlussleitun-
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gen benötigen wir vom Eigentümer eine 
schriftliche Erklärung, dass die Nieder- 
und Mittelspannungskabel sowie der 
Wasserhausanschluss für die weitere 
Versorgung nicht mehr benötigt werden. 
Die Trennung dieser Leitungen ist für den 
Eigentümer kostenfrei. 
 
Als Anlage übersenden wir Ihnen eine 
Ausführung des Bauleitplanes mit den 
von uns eingetragenen vorhandenen und 
geplanten Versorgungsanlagen. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 


 
 


Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträ-
ge, die Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan haben. 
 


Schreiben von IHK Braunschweig, 
Postfach 3269 
38022 Braunschweig 
vom 14. Oktober 2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


  
„im Zuge der o.g. Bebauungsplanung soll 
ein bisher als Fläche für den Gemeinbe-
darf ausgewiesenes Areal in ein allge-
meines Wohngebiet (WA) umgewandelt 
werden. Auf der Teilfläche WA 2 sollen 
im Bereich des vorhandenen Bürogebäu-
des und des Gebäudes der Telefonver-
mittlungsstelle auch bestimmte gewerbli-
che Nutzungen im Wege einer Fremd-
körperfestsetzung gem. § 1 Abs. 10 
BauNVO einen erweiterten Bestands-
schutz erhalten. 


Hierzu merken wir an, dass ein Gewer-
bebetrieb, dessen Standort lediglich über 
eine Fremdkörperfestsetzung gem. § 1 
Abs. 10 BauNVO innerhalb eines allge-
meinen Wohngebietes abgesichert ist, in 
seinen Entwicklungsmöglichkeiten au-
ßerordentlich stark eingeschränkt wird. 
Insofern sehen wir in einer solchen Fest-
setzung generell keine geeignete Pla-
nungsrechtliche Grundlage für den Fort-
bestand der gewerblichen Nutzung. Auch 
wenn wir im Rahmen einer Ortsbesichti-
gung aktuell keine wirtschaftlichen Tätig-
keiten innerhalb des Plangebietes erken-
nen konnten, würden wir eine Überprü-


Mit der Planung im Rahmen des o. g. 
Bebauungsplanverfahrens soll die Fläche 
der Deutschen Telekom für eine sinnvolle 
Wiedernutzbarmachung vorbereitet wer-
den. Durch die technische Entwicklung 
auf dem Sektor der Telekommunikation 
ist der Flächenbedarf dieser Einrichtung 
deutlich gesunken. Die auf dem Grund-
stück befindlichen Immobilien stehen z. 
T. bereits seit mehreren Jahren leer. Ein 
kleiner Teil der Gebäudeflächen wird ne-
ben der Telekom auch noch von anderen 
Anbietern der Telekommunikationsbran-
che genutzt. 
 
Auch die Stadt Braunschweig strebt an, 
dieses Grundstück einer dauerhaften 
Nachnutzung zuzuführen. Auf Grund der 
festgesetzten Gemeinbedarfsnutzung ist 
dieses jedoch nur in sehr beschränktem 
Umfang möglich. Daher unterstützt die 
Stadt Braunschweig grundsätzlich die 
Bestrebungen des Investors zur planeri-
schen Änderung der Art und des Maßes 
der baulichen Nutzung. 
 
Die Festsetzung eines Allgemeinen 
Wohngebietes ist das Ziel des Be-
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fung dieser aus unserer Sicht ungeeigne-
ten Festsetzung begrüßen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Für problematisch halten wir die Planung 
aber auch aufgrund der unmittelbaren 
Nachbarschaft des geplanten Wohnge-
bietes zur gewerblichen Nutzung. Im di-
rekten nördlichen Anschluss an das ge-
plante Wohngebiet befindet sich die zur 
RUD-Gruppe gehörige Herfurth & Engel-
ke Förderanlagen GmbH, die sich mit der 
Herstellung und dem Vertrieb von me-
chanischen Förderanlagen und sonstigen 
maschinellen Einrichtungen befasst. 
Nördlich und östlich dieses Unterneh-
mens sind weitere Gewerbebetriebe an-
sässig. 


Die vorgesehene Ausweisung eines 
Wohngebietes in der direkten Nachbar-
schaft birgt für das ansässige Gewerbe 
die Gefahr, dass der Immissionsschutz-
anspruch der künftigen Bewohner zu 
Einschränkungen der betrieblichen Nut-
zungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
führt. Dies kann aus wirtschaftlicher Sicht 
nicht hingenommen werden. Von unserer 
Seite kann die Planung nur dann akzep-
tiert werden, wenn derartige Einschrän-
kungen für das benachbarte Gewerbe 
zweifelsfrei auszuschließen sind. Gege-
benenfalls wäre dies im weiteren Planver-
fahren nachzuweisen. 


 


 


bauungsplanverfahrens. Um jedoch  den 
Standort der verbliebenen Gewerbebe-
triebe unbefristet zu sichern und ihnen 
entsprechend ihrem Nutzungscharakter 
Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, 
setzt der Bebauungsplan auf der ent-
sprechenden Teilfläche den sog. erwei-
terten Bestandsschutz gem. § 1 Abs. 10 
BauNVO fest.  
Dies auch vor dem Hintergrund, die Er-
haltung einiger baulicher Anlagen zu er-
möglichen. 
 
Im geltenden Bebauungsplan GL 8 ist 
bereits eine Lärmkontigentierung durch 
das Festsetzen von zulässigen flächen-
bezogenen Schallleistungspegeln für die 
Gewerbebetriebe nördlich der ehem. 
Bahntrasse vorgenommen worden. Diese 
Daten wurden der Ermittlung der Immis-
sionen aus Gewerbelärm zugrundege-
legt. Eine Einschränkung der betriebli-
chen Nutzungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten für die Betriebe im Rahmen 
des hier geltenden städtebaulichen 
Rechts durch das geplante Baugebiet ist 
eindeutig ausgeschlossen. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird nicht berück-
sichtigt. 
 







- 6 - 
 


Schreiben von Stadtentwässerung 
Braunschweig GmbH 
Steinweg 26 
38100 Braunschweig 
Vom 15. Oktober 2010 


 


  
„die Erschließung von Wohngebietsflä-
chen im Bebauungsplan Efeuweg ist ge-
sichert, wenn die vorgesehene Planstra-
ße A wie im Lageplan eingezeichnet her-
gestellt wird. 
Die neuen Grundstücke können dann an 
öffentliche Entwässerungskanale in der 
Planstraße A angeschlossen werden. 
Nicht direkt an die Planstraße A gren-
zende Grundstücke („Hinterlieger“) kön-
nen sich über private, entsprechend län-
gere Anschlussleitungen anschließen. 
 
Die Umsetzung dieses Bebauungsplan-
vorhabens ist aus Sicht der SE|BS mög-
lich. Für die Herstellung von ca. 100 m 
öffentlicher Kanäle werden Kosten von 
ca. 70.000 € geschätzt. Die Aufnahme 
dieses Projektes in das kommende Bau-
programm ist mit der Stadt Braun-
schweig, Fach Tiefbau und Verkehr ab-
zustimmen. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Kein Beschluss erforderlich. 


Schreiben von Alba Braunschweig 
GmbH, Frankfurter Straße 251, 
38122 Braunschweig, 
vom 13. Oktober 2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


  


„1.  In dem aufgezeigten Bereich haben 
wir keine Planungsabsichten. 


2. Öffentliche Straßen-, Fahrrad- und 
Fußwegbereiche sind so zu gestalten, 
dass von der Anlage der Flächen und 
der Art des Belages ein maschinelles 
Reinigen mit einer Kehr- Saugma-
schine möglich ist (Fugenproblema-
tik). Die Fahrbahnbreiten sind für 
Fahrzeugbreiten von 2,50 m (auch in 
Kurven) zu bemessen. Bäume und 
Sträucher sind in den Zuwegen so zu 
beschneiden, dass die Aufbauten an 
den Entsorgungsfahrzeugen nicht be-
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schädigt werden. 


3. Die Abfallbehälter (Papierkörbe und 
dergleichen) sind so zu platzieren, 
dass sie von Sammelfahrzeugen gut 
erreicht werden können. 


4.   Es müssen keine Plätze für Wert-
stoffcontainer vorgesehen werden. „ 


 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Kein Beschluss erforderlich 


Schreiben von Kabel Deutschland, 
Hans-Böckler-Allee 5, 
30173 Hannover, 
vom 26. Oktober 2010 


Stellungnahme der Verwaltung 


  


„Im Planbereich befinden sich Telekom-
munikationslinien der Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH und Co. KG 
in einer Kabelkanalanlage der Deutschen 
Telekom AG. Maßnahmen an unseren 
Telekommunikationslinien werden damit 
nur bei Folgemaßnahmen der Deutschen 
Telekom AG an der Kabelkanalanlage 
erforderlich. Zurzeit sind uns keine Fol-
gemaßnahmen der Deutschen Telekom 
AG bekannt. Des Weiteren befindet sich 
im Gebäude „Querumer Straße 16“ eine 
Verstärkerstelle der Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH und Co. KG 
in von der Deutschen Telekom AG an-
gemieteten Räumlichkeiten. Die Kündi-
gungsfrist hierfür beträgt 24 Monate nach 
erfolgter Kündigung. Eine Kündigung liegt 
uns bislang nicht vor.“ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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Schreiben von Braunschweig Zukunft 
GmbH, Rebenring 33,  
38106 Braunschweig 
Vom 13. Oktober 2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


  


„Da die bislang planungsrechtlich festge-
setzte Gemeinbedarfsnutzung seit Jah-
ren  tatsächlich nicht mehr erfolgt und 
darüber hinaus in A I Ziffer 2 der vorge-
sehenen textlichen Festsetzungen gere-
gelt werden soll, dass in einem bestimm-
ten Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes ausnahmsweise auch bestimmte 
gewerbliche Nutzungen bei Bedarf zuläs-
sig sind, bestehen aus Sicht der Wirt-
schaftsförderung keine Bedenken gegen 
die Änderung des Bebauungsplanes.“ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 


 Vorschlage der Verwaltung: 
 
Kein Beschluss erforderlich. 


 
 








 Anlage 7 
 Stand: 13. September 2011 
 
 
 
Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift 
Efeuweg GL 48 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB in der 
Zeit vom 25. Mai bis 24. Juni 2011 
 
 
Stellungnahme Nr. 1 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 


 
 


Herrn 
Friedrich-Karl Schindler 
Querumer Str.11 
38104 Braunschweig 
 
vom 27. Mai 2011 (Eingang) 
 
„Hiermit nehme ich, auch im Namen der 
Anwohner des bisherigen Wohngebiets, 
westl. der Gliesmaroder Str. Stellung.  
Die einzige Erschließung der W.-Börker- 
Str., E.-Spohr-Str., F.-Knoll-Str. Und 
Querumer Str. erfolgt in Richtung 
Efeuweg von der Nord-Südachse 
Querumer Straße. Gegen die geplante 
Bebauung nordöstl. des vorh. Efeuwegs 
bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken. Aber bereits heute ist die Einmün-
dung in die Querumer Str. eine Gefah-
renquelle für Auto- bzw. Radfahrer beim 
Einbiegen. Es muss nun mit zusätzli-
chem Anliegerverkehr aus dem geplan-
ten Wohngebiet gerechnet werden. 
Nachdem ausreichend stadteigene Flä-
chen zur Verfügung stehen, schlage ich 
einen Kreisel vor, der zudem auch für 
eine Verkehrsberuhigung der viel zu 
schnell befahrenen Straße sorgen wür-
de. 
Ich bitte im Interesse der jetzigen und 
zukünftigen Anwohner, diesen Vorschlag 
ernsthaft zu prüfen und im Zuge der 
Baumaßnahme „Efeuweg“ zu berück-
sichtigen. 
Ähnlich, jedoch dramatischer hat sich der 
Bereich der Einmündung unserer zur 
Friedr.-Voigtländer-Str. entwickelt, dass 
es zu langen Staus stadtauswärts 
kommt, die auch den ÖPNV betreffen. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verkehrsmenge wird bei der geringen 
Anzahl von ca. 14 möglichen Baugrund-
stücken keine wesentliche Erhöhung 
verzeichnen. In der morgendlichen oder 
abendlichen Spitzenstunde werden etwa 
5 Fahrzeuge ein oder ausfahren. 
Da die Fläche vorher gewerblich genutzt 
wurde, waren auch schon Verkehre vor-
handen, anders als ob eine freie Fläche 
neu bebaut wird. 
Ein Kreisverkehr würde erhebliche Mehr-
kosten verursachen und ist auch Ver-
kehrsmengen- und Lagebedingt für die 
Einmündung Efeuweg nicht sinnvoll. 
Die Probleme an dem Knoten Querumer 
Str./ Friedrich- Voigtländer- Str./ 
Bevenroder Straße können nicht kurzfris-
tig behoben werden, da Grunderwerb 
erforderlich ist um den Knoten, wie erfor-
derlich, mit einer Signalanlage auszu-
bauen.  Die Planungen dafür werden 
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Ein Kreisel wäre hier mindestens eine 
Abhilfe. 


derzeit durchgeführt und die Grunder-
werbsanfragen laufen. Der Bau eines 
Kreisverkehrs an diesem Knoten wird 
nicht weiter verfolgt. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendungen werden nicht be-
rücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 2  Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 


 


Frau Christina B. Eichler 
c.eichler@web.de 
 
vom 27. Mai 2011 (Eingang) 
 
„Bebauungsplan mit Gestaltungsvor-
schrift „Efeuweg“, GL 49: Wie stark wird 
der reflektierende Schall vor der Lärm-
schutzwand der östl. Seite des Bolzplat-
zes die Bewohner der Ferdinand-Spehr-
Str. belästigen? Denn auch wir haben 
das Recht auf Schutz vor erhöhtem Ge-
räuschpegel. 


 
 
 
 
 
Bei der Errichtung von Schallschutzwän-
den wird besonders auf die Reflexion des 
Schalls geachtet. Ansonsten führt evtl. 
der Schallschutz für die Bewohner an 
gegenüber gelegenen Immissionsorten 
zu einer Erhöhung des Lärmpegels, die 
bis zu 3 dB(A) betragen kann. 
 
Der Schallgutachter bestätigt, dass 
Lärmschutzwände nach heutigem Stand 
der Technik keine Reflexionen abgeben, 
die für die umgebende Nachbarschaft zu 
zusätzlichen Belästigungen führen, die 
die Orientierungswerte überschreiten. 
 
Die Absorptionseigenschaften von Lärm-
schutzwänden und absorbierenden 
Wandverkleidungen werden nach der 
DIN EN ISO 354 bestimmt. Von hoch ab-
sorbierenden Lärmschutzwänden spricht 
man, wenn der reflektierte Schallstrahl 
um 8 dB unter dem auf die Wand auftref-
fenden Schall liegt. 
 
Auch diese Lärmschutzwand wird „hoch-
schallabsorbierend“ gemäß ZTV Lsw 06 
ausgeführt. 


 
 Vorschlag der Verwaltung: 


 
Ein Abwägungsvorschlag ist nicht erfor-
derlich. 
 







- 3 - 
 
 
 


Stellungnahme Nr. 3 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 


 


Irmtraut und Rudolf Knust 
Hindenburgring 12 
38667 Bad Harzburg 
 
vom 16. Juni 2011 
 
„Als Eigentümer des Grundstücks Wil-
helm-Börker-Straße 1, Grundbuch BS, 
Blatt 22308 erheben wir Einspruch ge-
gen den o. a. Bebauungsplan, wegen 
Fehlens von Lärmschutzanlagen an der 
Südseite des Spiel- und Bolzplatzes 
Efeuweg/ Wilhelm-Börker-Str. 
 
Begründung: 
Für das Neubaugebiet Efeuweg wird an 
der Ostseite des vorhandenden Spiel-/ 
Bolzplatzes eine Lärmschutzanlage vor-
gesehen. Da der B-Plan des Neubauge-
bietes keine eigene Spielfläche ausweist, 
ist davon auszugehen, dass die Kin-
der/Jugendlichen des Neubaugebietes 
den vorhandenen Spiel-/Bolzplatz nutzen 
werden. Aus diesem Grunde wird der 
Platz zukünftig viel mehr als bisher fre-
quentiert, denn die Kinder der Familien 
in der Wilhelm-Börker-Str. sind längst 
erwachsen und somit wird der Platz nur 
noch selten genutzt. 
 
 
 
 
Forderung: 
Wir fordern, dass uns als unmittelbare 
Nachbarn die gleichen Lärmschutzmaß-
nahmen bezüglich der Geräuschimmissi-
onen vom Spiel-/ Bolzplatz zugebilligt 
werden, wie zum Neubaugebiet, weil 
durch den Zuzug der Familien im Neu-
baugebiet der bisherige Platz stärker ge-
nutzt werden wird. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans liegt im Spielplatzbereich 18-1, der 
den Spiel- und Bolzplatz Wilhelm-Börker-
Straße / Efeuweg  (18-1-2) sowie den 
Aktivspielplatz Gliesmarode (18-1-1). Die 
zukünftigen Nutzer tragen dazu bei, die 
vorhandenen Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur wieder auszulasten. Eigene 
Spielflächen innerhalb des zukünftigen 
Baugebietes wären bezogen auf den 
Flächenschlüssel in der Größe unwirt-
schaftlich. Deswegen wird der Mehrbe-
darf gegenüber dem Vorhabenträger ka-
pitalisiert und dem Spielplatzbereich zu-
geführt. Dadurch wird der langfristige 
Erhalt der Gemeinschaftseinrichtung ge-
währleistet, damit die Spielfläche auch 
für die nachfolgenden Generationen  der 
Nachbarschaft zur Verfügung steht. 
 
Grundsätzlich kann ein Hauseigentümer 
nur den Schallschutz beanspruchen, der 
zum Zeitpunkt der Herstellung des 
Hauseigentums bestand.  
 
 
 
 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendung wird nicht berücksich-
tigt. 
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Stellungnahme Nr. 4 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 


 


Ines und Ralf Führmann 
Wilhelm-Börker-Straße 5 
38104 Braunschweig 
 
vom 20. Juni 2011 
 
„Leider haben wir erst jetzt vor einigen 
Tagen von dem geplanten Baugebiet 
Efeuweg in BS-Gliesmarode durch einen 
Zeitungsausschnitt erfahren. 
Nach der Skizze in der Zeitung wird der 
Efeuweg gekappt und es ist nicht ersicht-
lich, wie der Friedhof und die Firma RUD 
sowie die Anwohner erreichbar sein wer-
den. Wozu soll ein Lärmschutzwall er-
richtet werden, wenn eine zzt. bestehen-
de hohe Backsteinmauer Lärmschutz 
bietet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn überhaupt, so müsste ein Lärm-
schutzwall zur Wilhelm-Börker-Str. und 
zum Grundstück der Familie Ballasch 
entstehen. Wir leben seit 30 Jahren mit 
dem angeblichen Lärm des Bolzplatzes.  
Das Telekom-Grundstück hat doch eine 
Zufahrt, die innerhalb der geplanten 
Häuser nur anders geführt werden könn-
te. Dann könnte die bestehende Back-
steinmauer verlängert werden und nach 
Begrünung das Gesamtbild aufwerten.  
 
 
 
Wer soll die geplante neue Lärmschutz-
wand bezahlen?? Warum sollen die 
„Neubürger“ gegen Kinderlärm geschützt 
werden und die eingesessenen Anwoh-
ner nicht??  
Wir hätten doch durch die geplante Ein-


 
 
 
 
 
 
Der Efeuweg bleibt in seiner Erschlie-
ßungsfunktion und seinen Abmessungen 
ohne Änderung erhalten.  
 
Die vorhandene Backsteinmauer ist Be-
standteil eines abzubrechenden Be-
standsgebäudes und in die zukünftige 
Nutzung nicht integrierbar.  
 
Gemäß Lärmschutzverordnung ist eine 
Lärmschutzanlage umso effektiver, je 
näher diese am Emittenten den Spiel/ 
Bolzplatz liegt. An dem festgesetzten Ort 
kann diese entsprechend niedrig ausfal-
len und somit städtebaulich besser inte-
griert werden. 
 
Grundsätzlich kann ein Hauseigentümer 
nur den Schallschutz beanspruchen, der 
im Zeitpunkt der Begründung des Haus-
eigentums bestand.  
 
Die bestehende Zufahrt zum Telekom 
Grundstück kann aufgrund ihrer 
periphären Lage auf der Zufahrtsseite 
des Grundstückes wirtschaftlich nicht zur 
Haupterschließung des neuen Wohnge-
bietes herangezogen werden, diese ist 
lediglich zur direkten Erschließung von 
Privatgrundstücken geeignet. 
 
Die festgesetzten Lärmschutzmaßnah-
men werden vom Vorhabenträger finan-
ziert. Es entstehen der Stadt Braun-
schweig keine Kosten. 
 
Die Verkehrsmenge wird bei der geringen 
Anzahl von ca. 14 möglichen Baugrund-
stücken keine wesentliche Erhöhung 
verzeichnen. In der morgendlichen oder 
abendlichen Spitzenstunde werden etwa 
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fahrt „Planstraße A“ schon genug Lärm 
durch wesentlich verstärkten Autover-
kehr. 
Gegen die aufgezeigte Planung in der 
Braunschweiger Zeitung vom 12.4.2011 
möchten wir hiermit Einspruch erheben 
und Sie bitten, eine vernünftige Lösung 
zu finden, die auch den Alteinwohnern 
der Wilhelm-Börker-Str. und der Ferdi-
nand-Spehr-Str. gerecht wird.  
 


5 Fahrzeuge ein oder ausfahren. 
Da die Fläche vorher gewerblich genutzt 
wurde, waren auch schon Verkehre vor-
handen, anders als ob eine freie Fläche 
neu bebaut wird. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendungen werden nicht be-
rücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 5 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 


 


Dr. Andreas und Christina Eichler  
 
vom 22. Juni 2011 (abgesandt) 
 
„Wir sind Eigentümer und Bewohner des 
Grundstücks Ferdinand-Spehr-Str. 3 und 
damit sehr nahe Nachbarn des o. a. ge-
planten Baugebiets. Wir haben besorgt 
zur Kenntnis genommen, dass (nur) zu 
Gunsten des Neubaugebietes eine 
Lärmschutzanlage an der Ostseite des 
bestehenden Spiel- und Bolzplatzes ge-
plant ist. 
 
 
 
 
Wir sind der Ansicht, dass gerade durch 
den Bezug der Wohnanlage Efeuweg 
der Bolzplatz wieder intensiver genutzt 
werden wird und damit die Lärmbelas-
tung für die Nachbarn im bestehenden 
Wohngebiet Ferdinand-Spehr-Str. und 
Wilhelm-Börker-Str. steigen wird. Es ist 
zudem zu befürchten, dass durch die 
geplante alleinige Lärmschutzanlage an 
der Ostseite des Platzes eine verstärkte 
Reflexion des Spiellärms in Richtung der 
beiden genannten Straßen erfolgt. 
 
Aus diesen Gründen legen wir Einspruch 
gegen den Bebauungsplan ein und for-


 
 
 
 
Ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sollen von  
potentiellen Lärmquellen einen geeigne-
ten Abstand halten, um schädliche Um-
welteinwirkungen soweit wie möglich zu 
vermeiden. Dabei stellen aus Sicht des 
Schallschutzes sog. Orientierungswerte 
im Städtebau erwünschte Zielwerte dar. 
Wo im Rahmen der Abwägung z. B. aus 
städtebaulichen Gründen oder aus 
Gründen der Bodenordnung von den 
Orientierungswerten abgewichen werden 
soll, kann ein Ausgleich z. B. durch akti-
ve Schallschutzmaßnahmen (Schall-
schutzwand, Orientierung der Gebäude) 
vorgesehen und planungsrechtlich ab-
gesichert werden. 
 
Bei der Errichtung von Schallschutzwän-
den wird besonders auf die Reflexion des 
Schalls geachtet. Ansonsten führt evtl. 
der Schallschutz für die Bewohner an 
gegenüber gelegenen Immissionsorten 
zu einer Erhöhung des Lärmpegels, die 
bis zu 3 dB(A) betragen kann. 
 
Der Schallgutachter bestätigt, dass 
Lärmschutzwände nach heutigem Stand 
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dern dazu auf, die angeführten Aspekte 
zu berücksichtigen und auch die Anwoh-
ner der Straßen Ferdinand-Spehr sowie 
Wilhelm-Börker durch geeignete Maß-
nahmen vor Lärmbelastung zu schützen. 


der Technik keine Reflexionen abgeben, 
die für die umgebende Nachbarschaft zu 
zusätzlichen Belästigungen führen, die 
die Orientierungswerte überschreiten. 
 
Die Absorptionseigenschaften von Lärm-
schutzwänden und absorbierenden 
Wandverkleidungen werden nach der 
DIN EN ISO 354 bestimmt. Von hoch ab-
sorbierenden Lärmschutzwänden spricht 
man, wenn der reflektierte Schallstrahl 
um 8 dB unter dem auf die Wand auftref-
fenden Schall liegt. 
 
Auch diese Lärmschutzwand wird „hoch-
schallabsorbierend“ gemäß ZTV Lsw 06 
ausgeführt.  


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendungen werden nicht be-
rücksichtigt. 
 


Stellungnahme Nr. 6 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 


 


Deutsche Telekom AG 
 
vom  18. August 2011 (abgesandt) 
 
„In Ihrem Schreiben führen Sie richtiger-
weise aus, dass die Festsetzung von Lei-
tungsrechten im Bebauungsplan grund-
sätzlich nur zur  Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Verlegung von Leitungen dient. Sie 
weisen auch zu Recht darauf hin, dass 
die Einräumung von Leitungsrechten 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB den be-
günstigten Leitungsträger noch nicht da-
zu berechtigen, das jeweilige Grundstück 
für seine Zwecke in Anspruch zu neh-
men. 
 
Ihrer Bewertung, wonach der Verbleib 
unserer Anlagen auf dem Grundstück 
und der Weiterbetrieb der Vermittlungs-
stelle durch die Verpflichtung zur Bestel-
lung von Dienstbarkeiten im Grund-
stückskaufvertrag ausreichend gesichert 
seien, vermag ich mich jedoch nicht ohne 
Weiteres anzuschließen. 


 
 
 
 
. 
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Zwar könnte eine Beeinträchtigung der 
durch Dienstbarkeiten gesicherten Nut-
zung nach §§ 1090 Abs. 2, 1027 i.V.m.  
§ 1004 Abs. 1 BGB abgewehrt werden. 
Die Überplanung unserer Vermittlungs-
stelle und unserer unterirdischen Kabel-
kanal-anlagen mit Wohngebieten könnte 
aber im schlimmsten Fall die Grundlage 
für eine Enteignung unserer durch 
Dienstbarkeit gesicherten Leitungsrechte 
nach § 85 Abs. 1 Nr. 1, § 86 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB darstellen. 
 
Vor diesem Hintergrund sind wir irritiert, 
warum die Grundstücke zum jetzigen 
Zeitpunkt, d.h., während sich noch in 
Betrieb befindliche Anlagen unseres 
Hauses darauf befinden, überhaupt mit 
offensichtlich von der derzeitigen Nut-
zung erheblich abweichenden Festset-
zungen überplant werden. Auch sehen 
wir die Gefahr, der Erteilung einer Bau-
genehmigung für die Realisierung der im 
Nutzungsbeispiel der Stadt Braun-
schweig beispielhaft dargestellten Be-
bauungsmöglichkeiten, sofern der Be-
bauungsplan in dieser Form aufgestellt 
wird. Sollte der Bauherr unsere Anlagen 
beschädigen, könnten wir ihn dafür zwar 
–auch vor dem Hintergrund der von Ih-
nen vorgeschlagenen textlichen Ergän-
zung des Planes- auf Schadensersatz in 
Anspruch nehmen. Diese Situation wür-
den wir aber nach Möglichkeit gerne von 
vornherein verhindern. 
 
Insbesondere sehen wir eine Gefahr für 
unsere in Nord-Süd-Richtung über das 
Grundstück verlaufende Kabelkanalan-
lage. Wie Sie richtig darstellen, schützt 
die Festsetzung eines Leitungsrechts im 
Bebauungsplan vor widersprechenden 
Nutzungen. Bei einem Vergleich von un-
serem Trassenplan und den zeichneri-
schen Festsetzungen des Bebauungs-
planentwurfs lässt sich jedoch unschwer 
feststellen, dass ein Leitungsrecht zu 
unseren Gunsten nur zwischen den bei-
den Flächen des Gebietes ‚WA 3‘ bis zur 
‚Planstraße A‘ ausgewiesen wird. Über 
die ‚Planstraße A‘ und nördlich davon bis 


 
 
 
 
 
Die Stadt Braunschweig strebt an, das 
Grundstück, welches im geltenden Be-
bauungsplan als Fläche für Gemeinbe-
darf festgesetzt ist, einer dauerhaften 
Nachnutzung zuzuführen. Daher unter-
stützt die Stadt Braunschweig grundsätz-
lich die Bestrebungen des Investors zur 
planerischen Umwidmung des Geländes 
in ein allgemeines Wohngebiet. 
 
Um u. a. auch die aus dem Kaufvertrag  
resultierenden Verpflichtungen aus dem 
Mietverhältnis des Investors mit der 
Deutschen Telekom AG planerisch zu 
berücksichtigen, werden auch die inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes  
WA 2 gelegenen Nutzungen nach § 1 
Abs. 10 BauNVO in ihrem Bestand gesi-
chert, die ansonsten durch die Festset-
zung der Allgemeinen Wohngebiete un-
zulässig würde (Fremdkörperfestset-
zung).  
 
Nach Aufgabe der bestehenden Nutzun-
gen kann anschließend ein Wohngebiet 
entsprechend der getroffenen WA-Fest-
setzung entwickelt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die auf dem Grundstück liegenden Ka-
belkanalanlagen werden vom Plangeber 
als Grundleitungen angesehen, die übli-
cherweise nicht durch Festsetzungen im 
Bebauungsplan geschützt werden müs-
sen. Nach Aufgabe des Betriebs der 
Vermittlungsstelle wird auch davon aus-
gegangen, dass diese Grundleitungen 
funktionslos werden bzw. zukünftig er-
forderliche Trassen in den öffentlichen 
Raum gelegt werden. 
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zur Plangrenze fehlt jedoch eine ent-
sprechende Festsetzung, obwohl unsere 
Kabelkanalanlage in 20 Zügen bis zur 
Ostspitze des Gebäudes und dann in 4 
bzw. 6 Zügen um den Ostflügel bis zur 
Nördlichen Grundstücksgrenze und ab 
dort weiter an der Straße entlang ver-
läuft. Auf diesem Abschnitt befinden sich 
noch einmal drei Kabelschächte. Unse-
ren Trassenplan und den zeichnerischen 
Teil des Planentwurfs füge ich zum Ver-
gleich bei. 
 
Die genaue Tiefenlage der Kabelanalan-
lage ist nicht bekannt, üblicherweise wei-
sen unsere unterirdischen Telekommuni-
kationslinien auf Privatgrund aber eine 
Tiefe zwischen 60 und 90 cm auf. Ich 
bezweifle, dass die ‚Planstraße A‘ ange-
legt werden kann, ohne die darunter lie-
gende Kabelkanalanlage zu beschädi-
gen. Unabhängig davon ist unsere Anla-
ge in diesem Bereich auch nicht für Las-
ten durch Kraftfahrzeugverkehr ausge-
legt. 
 
Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie 
mir erläutern könnten, ob diese Belange 
bei den Planungen ausreichen berück-
sichtigt wurden bzw. warum das festge-
setzte Leitungsrecht an der ‚Planstraße 
A‘ endet. Gerne können Sie mich hierzu 
auch in der nächsten Woche anrufen.    
 


 
Da allerdings die Baufelder WA 1 und 
WA 3 voraussichtlich noch während des 
Betriebs der Vermittlungsstelle im Rah-
men des Mietverhältnisses zur Bebauung 
anstehen, setzt der Bebauungsplan hier 
Leitungsrechte fest, um die Flächen vor 
widersprechenden Nutzungen zu schüt-
zen, die die Ausübung des Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechts behindern oder un-
möglich machen würden. 
 
 
Im Rahmen der Erschließungsplanung 
für die Planstraße A ist die Lage der Te-
lekom-Trasse zu berücksichtigen und 
gegebenenfalls so zu verlegen, dass ein 
Ausbau in der technisch erforderlichen 
Weise möglich ist. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendungen werden nicht be-
rücksichtigt. 
 


 





